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1 Hintergrund 

Kürzlich verabschiedete die Weltgesundheitsversammlung eine Resolution zu sozialer Partizi-
pation für Universal Health Coverage, Gesundheit und Wohlbefinden, um regelmäßige und sinn-
volle Partizipation der Gesellschaft an Entscheidungsprozessen im Gesundheitsbereich einzu-
führen, zu stärken und zu erhalten (WHO 2024c). Durch Partizipation soll und kann eine Brücke 
zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern 
gebaut werden. Mehrere Gutachten der letzten Jahre sprechen sich ebenfalls für die Weiterent-
wicklung von Patienten- und Bevölkerungsbeteiligung im österreichischen Gesundheitswesen1 
aus (Czypionka et al. 2019; Forster 2015; Moser et al. 2022; Steingruber et al. 2014). 

Kollektive Patienten- und Bevölkerungsbeteiligung im Gesundheitswesen be-
deutet, angelehnt an die Definition der WHO zu sozialer Partizipation (WHO 
2024a), dass Individuen, Gemeinschaften und zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen an Entscheidungsprozessen, der Implementierung und Bewertung von 
Public Health-Maßnahmen beteiligt werden und eine Stimme haben. 

Kollektive Patienten- und Bevölkerungsbeteiligung an Entscheidungen im Gesundheitswesen 
dient 

• der Sicherstellung der Personenzentrierung und Akzeptanz von Gesundheitsdienstleistun-
gen, indem Bedarfe und Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten bzw. der Bevölkerung 
berücksichtigt werden, 

• als Sicherung einer demokratischen und solidarischen Grundkultur im Gesundheitswesen, 
• der Stärkung von Vertrauen in das Gesundheitswesen, insbesondere in Krisensituationen, 
• als Maßnahme für Empowerment der beteiligten Patienten- und Bevölkerungsgruppen und 
• der Sicherstellung der Chancengerechtigkeit im Gesundheitswesen, indem Bevölkerungs-

gruppen, die selten gehört und/oder einbezogen werden, an Entscheidungen beteiligt wer-
den (WHO 2021b; WHO 2024b). 

Vor diesem Hintergrund forcieren die Europäische Kommission (2023), die OECD (2022) und die 
WHO (2023) die Partizipation von Patientinnen und Patienten bzw. der Bevölkerung an Entschei-
dungen in Bezug auf das Gesundheitswesen als Teil guter Governance entlang des gesamten 
Public Health Action Cycle sowie auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene (WHO 2024a). 

Tabelle 1 zeigt den Unterschied zwischen individueller und kollektiver Beteili-
gung. Der Fokus des vorliegenden Berichts liegt auf der Ebene der kollektiven 
Partizipation von Patientinnen und Patienten sowie der Bevölkerung an Ent-
scheidungen im Kontext des Gesundheitswesens. 

  

 
1 Definition Gesundheitswesen: https://www.gesundheit.gv.at/gesundheitsleistungen/gesundheitswesen.html [Zugriff am 15.11.2024] 

https://www.gesundheit.gv.at/gesundheitsleistungen/gesundheitswesen.html
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Tabelle 1: Kollektive Patienten- und Bevölkerungsbeteiligung im Gesundheitswesen 

Art der Beteiligung Wer wird beteiligt? Woran erfolgt Partizipation? 

Individuelle Beteiligung Einzelperson(en) (z. B. Bevölkerungs-
gruppen mit bestimmten Merkmalen) 
 

direkte Versorgung: Behandlungsent-
scheidungen (z. B. geteilte Entschei-
dungsfindung im Gespräch zwischen Pa-
tientinnen bzw. Patienten und Ärztinnen 
bzw. Ärzten) 

Kollektive Beteiligung • Einzelperson(en) (z. B. Bevölke-
rungsgruppen mit bestimmten 
Merkmalen) 

• organisierte Zivilgesellschaft (z. B. 
Vereine, die bestimmte Bevölke-
rungsgruppen vertreten bzw. Ange-
bote für diese zur Verfügung stel-
len) 

• Ebene Politik‑ und Verwaltungsent-
scheidungen: z. B. Leitlinien, Strate-
gien, Gesetze etc. 

• Ebene Gestaltung und Governance  
in Gesundheitsorganisationen: z. B. 
Qualitätsentwicklungsprozesse,  
Konzepte, Beteiligung in Ausschüs-
sen/Kommissionen 

Quelle: GÖG 

Der vorliegende Kurzbericht stellt eine Übersicht dar, welche Strategiepapiere (d. h. Aktions-
pläne, Strategien, Empfehlungen, Rahmenprogramme) und Gesetze kollektive Patienten- und 
Bevölkerungsbeteiligung im österreichischen Gesundheitswesen bzw. in dessen Teilbereichen 
(z. B. Gesundheitsförderung, Versorgung) adressieren. Berücksichtigt wurden Dokumente auf 
Bundes- und Länderebene sowie der Sozialversicherung. Damit sollen Entscheidungsträger:in-
nen im Gesundheitswesen, Umsetzer:innen von Beteiligungsprozessen sowie zivilgesellschaftli-
che Organisationen eine Orientierung erhalten, wo bereits Patienten- und Bevölkerungsbeteili-
gung mitgedacht wird. 
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2 Methodik 

Die Recherche von einschlägigen Strategiedokumenten in Österreich erfolgte in zwei Schritten: 

• In einem ersten Schritt (Jänner bis April 2024) erfolgte eine Recherche zu Strategiepapieren 
und Gesetzen auf Bundesebene − mit Fokus auf das Gesundheitswesen. Die Ergebnisse wur-
den in einem Factsheet publiziert (Wahl/Rojatz 2024). Diese wurden im September 2024 
durch einzelne Strategiepapiere und ein Gesetz (Gesundheitsqualitätsgesetz – GQG 2024) 
ergänzt bzw. aktualisiert (BMKÖS 2024). Für die Strategiepapiere und Gesetze auf Bundes-
ebene wurde eine Recherche auf der Website des Bundesministeriums für Soziales, Gesund-
heit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) sowie auf jener der Gesundheit Österreich 
GmbH (GÖG) durchgeführt. Ergänzend wurden die Standards für Öffentlichkeitsbeteiligung 
in die Analyse aufgenommen, da sie eine ressortübergreifende Wirkungsebene aufweisen. 

• In einem zweiten Schritt wurden von September bis November 2024 Strategiepapiere und 
Gesetze auf Ebene der einzelnen Bundesländer sowie auf Sozialversicherungsebene recher-
chiert, um alle relevanten Bezüge zu Patienten- und Bevölkerungsbeteiligung im Kontext der 
Zielsteuerung-Gesundheit abzubilden. Dafür wurde wie folgt vorgegangen: 

• Für die Ebene der einzelnen Bundesländer wurden die Verfassungen der Länder sowie 
die zentralen Gesetze mit Gesundheitswesenbezug (z. B. Krankenanstaltengesetze; Pati-
enten- und Pflegeanwaltschaftsgesetze) untersucht. Der Zugang zu den Gesetzen er-
folgte über das Rechtsinformationssystem der Republik Österreich. Ergänzend wurden 
auf den Websites der einzelnen Länder wurde über die Suchfunktion der einzelnen Web-
sites nach Strategien im Bereich Gesundheit, Pflege und Regionalentwicklung gesucht. 
Zudem wurden aktuelle Regierungsprogramme der Länder einbezogen. 

• Um zu erfassen, welche Regelungen derzeit auf Ebene der Sozialversicherung bestehen, 
wurden einerseits Publikationen (Österreichische Sozialversicherung 2024) und anderer-
seits Gesetze wie das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz und weitere (siehe 
Selbständigen-Sozialversicherungsgesetz 2024) herangezogen.  

Die Dokumente wurden anhand der Suchwörter („Paritzip*/Beteil*/Einbind*/Einbezieh*/Vertret*) 
gescreent. Alle Dokumente wurden nach folgenden Aspekten (orientiert an Modell von Marent 
et al. 2015) analysiert (siehe Tabelle 2). Die Aspekte wurden in ein Excel-File extrahiert. 

Anmerkung: Nicht Gegenstand des Berichts sind die einzelnen bestehenden Partizipationsstruk-
turen wie beispielsweise der ELGA-Nutzerbeirat oder der Transplantationsbeirat. Beleuchtet wer-
den die Strukturen nur, wenn sie in Strategiepapieren oder Gesetzen definiert sind. Nähere Aus-
führungen finden sich zu den Vertretungen von Patientenperspektiven in Bundesgremien zu Ge-
sundheitsangelegenheiten im Gutachten von (Forster 2015). Weitere Limitationen in Hinblick auf 
die Methodik und die Ergebnisse sind in Kapitel 6 ausgeführt. 
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Tabelle 2: Analyseraster für Dokumentenanalyse 

Fragestellung Kategorisierung 
Waren (Vertretungen von) Patientinnen 
und Patienten bzw. war die (waren Vertre-
tungen der) Bevölkerung an der Entwick-
lung des Strategiepapieres bzw. Gesetzes 
beteiligt? 

ja/nein 

Welche Gruppen sollen laut Strategiepa-
pier bzw. Gesetz beteiligt werden? 

• Bevölkerung 
• Bevölkerung insgesamt 
• Lebensphasen: Kinder, Jugendliche, Erwachsenenal-

ter, Seniorinnen und Senioren 
• Bevölkerungsgruppen bestimmter Merkmale: Men-

schen mit  
Behinderungen, Menschen mit (chronischen) Erkran-
kungen (Patientinnen und Patienten), Angehörige 

• gesetzliche Vertretungen: Patienten- und Pflegeanwalt-
schaft,  
Behindertenanwaltschaft 

• zivilgesellschaftliche Organisationen 
Hinweis: Strategiepapiere, die ausschließlich die kollek-
tive Beteiligung von Fachkräften oder Stakeholderinnen 
und Stakeholdern, aber keine Patientinnen und Patienten 
bzw. Einzelpersonen aus der Bevölkerung als zu beteili-
gende Gruppe nennen, wurden ausgeschlossen. 

Einflussmöglichkeiten: Welche definierten 
Einflussmöglichkeiten haben (Vertretun-
gen) von Patientinnen und Patienten bzw. 
Bevölkerungsgruppen laut Strategiepapier 
bzw. Gesetz? 

orientiert an folgenden Kategorien nach (Forster 2015):  
• Vorstufen der Partizipation: Information 
• mittlere Einflussmöglichkeiten: Anhörung und Beratung 
• starke Einflussmöglichkeiten i. S. von „echter“ Entschei-

dungsbeteiligung (Vertretungen in Organen) 
Strukturen und Methoden der Partizipa-
tion: Wie soll die Partizipation laut Strate-
giepapier bzw. Gesetz erfolgen? 

gremiale Strukturen und weitere Methoden der Partizipa-
tion (induktive Kategorienbildung) 

Inhalte der Partizipation: Woran sollen sich 
die Patientinnen und Patienten bzw. soll 
sich die Bevölkerung (sollen sich Bevölke-
rungsgruppen) laut Strategiepapier bzw. 
Gesetz beteiligen? 

Extraktion der Inhalte (induktive Kategorienbildung) 

Quelle und Darstellung: GÖG 
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3 Ergebnisse 

In dem folgenden Kapitel werden die zentralen Ergebnisse der Recherche zusammenfassend 
dargestellt. 

Hinweis: Im Anhang findet sich eine Darstellung der Inhalte der Strategiedokumente und Ge-
setze auf Bundesebene und auf Ebene der jeweiligen Länder. Für die Sozialversicherung finden 
sich alle Ergebnisse in Kapitel 3.3. 

In diesem Bericht nicht näher beleuchtet, aber auch von Relevanz sind internationale Strategie-
papiere wie der Resolution on social participation der Weltgesundheitsversammlung (WHO 
2024c) oder der „Globale Aktionsplan für Patientensicherheit der WHO“ (WHO 2021a). Partizi-
pation ist Teil des „Globale Aktionsplan für Patientensicherheit der WHO“, und unter dem Punkt 
„Einbeziehung von Patientinnen und Patienten und deren Familien“ (z. B. 4.1 Gemeinsame Ent-
wicklung von Strategien und Programmen mit Patientinnen und Patienten) sowie unter „Syner-
gie, Partnerschaft und Solidarität“ (z. B. 7.1 Engagement der Interessengruppen) adressiert (WHO 
2021a, S. 13). 

3.1 Bundesebene 

Auf Bundesebene wurden insgesamt 23 Dokumente identifiziert.  

Es wurden fünf Gesetze mit Regelungen zur kollektiven Beteiligung von Patien-
tinnen und Patienten gefunden: Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz, Bundesmi-
nisteriengesetz, Patientencharta, Krankenanstalten‑ und Kuranstaltengesetz, 
Gesundheitsqualitätsgesetz. 

Zudem wurden 18 Strategiedokumente gefunden, die sich wie folgt charakterisieren lassen: 

• neun Strategien im Kontext psychische Gesundheit, Gesundheitsförderung, 
Demenz, Qualität im Gesundheitswesen, Patientensicherheit, Diabetes,  
Kinder‑ und Jugendgesundheit, Vorsorgemittelstrategie, eHealth 

• vier nationale Aktionspläne: seltene Erkrankungen, Behinderung, Ernährung, 
Bewegung 

• vier Empfehlungspapiere: Standards der Öffentlichkeitsbeteiligung, 
HTA‑Empfehlungen, Krebsrahmenprogramm, Roadmap „Zukunft Gesund-
heitsförderung“ 

• in den österreichischen Gesundheitszielen: Gesundheitsziele 3 und 9 

Einbindung von Patientinnen und Patienten bzw. der Bevölkerung in den 
Entwicklungsprozess der Strategiedokumente und Gesetze 

• In acht Strategiedokumenten (BMASGK 2018a; BMASGK 2019a; BMASGK 2019b; BMGF 
2017a; BMGF 2017c; BMSGPK 2022a; GÖG o.J; NKSE/GÖG 2015) waren Vertretungen von Pa-
tientinnen und Patienten, zivilgesellschaftliche Organisationen sowie vereinzelt Individuen 
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beratend an deren Entwicklung beteiligt (z. B. durch Arbeitsgruppen, Vertretungen in Gre-
mien, bestehende Beiräte oder eigens eingerichtete Bürgerbeiräte zur Strategieentwicklung). 

• In einem Strategiedokument (BMSGPK 2024b) wurden Individuen punktuell befragt. 
• In neun Strategiedokumenten waren Vertretungen von Patientinnen und Patienten bzw. der 

Bevölkerung gar nicht am Entwicklungsprozess beteiligt, sondern beispielsweise ausschließ-
lich Expertinnen und Experten der Zielsteuerung-Gesundheit-Partner. 

• In den fünf Gesetzen sind keine Informationen zur Entwicklung vorhanden. 

Zu beteiligende Gruppen: Wer wird bzw. soll beteiligt werden? 

In den Strategiepapieren und Gesetzen finden sich Empfehlungen und zum Teil gesetzliche Fest-
legungen, welche (Vertretungen von) Patienten- bzw. Bevölkerungsgruppen beteiligt werden 
sollten bzw. müssten, differenziert nach dem Dokumententyp (siehe Tabelle 3). 

Abbildung 1 zeigt eine Übersicht der beteiligenden Patienten- und Bevölkerungsgruppen im 
Gesundheitswesen in den Strategiepapieren und Gesetzen. Es wird sichtbar, dass zivilgesell-
schaftliche Organisationen und die „Bevölkerung allgemein“ häufig in Strategien genannt wer-
den. Für Gesetze sind es die gesetzlichen Patientenvertretungen. 

Tabelle 3: Zu beteiligende Gruppen nach Gesetzen, Strategiepapieren bzw. Expertenpapieren 

Über-
kate-
gorie Zu beteiligende Gruppen Gesetze 

Strategie- 
papiere 

Experten-
papiere 

Be
vö

lk
er

un
g 

Bevölkerung allgemein (z. B. Bürger:innen)    

Angehörige von Menschen mit Erkrankungen    

allgemein Patientinnen und Patienten oder mit krank-
heitsspezifischem Merkmal  

   

weitere vereinzelt genannte Bevölkerungsgruppen: Kinder 
und Jugendliche, Menschen im Erwachsenenalter, Men-
schen mit Behinderung; Nutzer:innen von eHealth-Anwen-
dungen; Menschen mit Behinderungen; Menschen mit Mig-
rationshintergrund 

 pro „weite-
rer“ Gruppe 
je eine 
Nennung 

 

or
ga

ni
sie

rt
e 

Zi
vi

lg
e-

se
lls

ch
af

t 

Selbsthilfeorganisationen bzw. Dachverbände von Selbsthil-
feorganisationen 

   

Patientenorganisationen    

Vertretungsorganisationen von Menschen mit  
Behinderungen (z. B. Österreichischer Behindertenrat) 

   

Vertretungsorganisation von Seniorinnen und  
Senioren (z. B. Österreichischer Seniorenrat) 

   

ge
se

tz
li-

ch
e 

Ve
r-

tr
et

un
g gesetzliche Patientenvertretung    

gesetzliche Vertretung von Menschen mit 
Behinderung 

   

Anmerkung zur Schattierung: Je dunkler die Schattierung, desto häufiger wurde die Gruppe genannt. 

Quelle und Darstellung: GÖG 
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Abbildung 1: Zu beteiligende Patienten- und Bevölkerungsgruppen im Gesundheitswesen in 
den Strategiepapieren und Gesetzen 

Quelle und Darstellung: GÖG 

Geregelte Aspekte 

Einflussmöglichkeiten 

Am häufigsten wird eine allgemeine Empfehlung zur aktiven Beteiligung, Partizipation, Einbezie-
hung oder Einbindung als Ziel bzw. Maßnahme in den Strategiepapieren angesprochen, das trifft 
auf alle recherchierten Strategiepapiere zu. In acht der gefundenen Dokumente haben die be-
teiligten Gruppen eine beratende Funktion (siehe Tabelle 4).
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Tabelle 4: Definierte Einflussmöglichkeiten von (Vertretungen der) Patientinnen und Patienten 
bzw. der Bevölkerung (von Bevölkerungsgruppen) in Gesetzen und Strategiepapieren auf 
Bundesebene 

Partizipationsgrad Beispiel 

Vorstufen der Partizipation 

• lose Formen der Zusammenarbeit: In der Patientencharta (2006) ist 
geregelt, dass die gesetzliche Patientenvertretung mit den Dachor-
ganisationen der Patientenselbsthilfegruppen zusammenarbeiten 
muss. 

mittlere Einflussmöglichkeiten: 
Anhörung und Beratung 

• Recht auf Stellungnahme und Anhörung (Patientencharta 2006) 
• Recht auf Anregung einer Evaluierung von niedergelassenen Ge-

sundheitseinrichtungen und Teilnahme an Vor-Ort-Begehungen 
von Gesundheitseinrichtungen (Gesundheitsqualitätsgesetz – GQG 
2024) 

• Vorbereitung und Vorberatung im Rahmen von Kommissionen/Bei-
räten der Bundesministerin oder des Bundesministers (BMG 1986) 

• beratende Tätigkeit von gesetzlichen Patientenvertretungen in  
bestehenden Kommissionen bzw. Beiräten (Gesundheits-
Zielsteuerungsgesetz 2023) 

• Beratung i. R. von Beiräten (BMASGK 2018a; BMASGK 2018b; 
BMASGK 2019a; BMGF 2017b; BMSGPK 2021; BMSGPK 2022a; 
Gesundheitsqualitätsgesetz – GQG 2024; NKSE/GÖG 2015) 

• partizipative Forschung (BMASGK 2019a; BMSGPK 2022a) 
starke Einflussmöglichkeiten 
i. S. von „echter“ Entschei-
dungsbeteiligung (Vertretungen 
in Organen) 

• Patientenvertretungen verfügen über Mitbestimmungsrecht im 
Rahmen der Ethikkommissionen (KAKuG). 

• Entscheidungsbeteiligung als Ziel in Strategien formuliert (BMASGK 
2018a; BMSGPK 2022a; NKSE/GÖG 2015) 

Quelle und Darstellung: GÖG 

Strukturen und Methoden der Partizipation 

• Einrichtung von beratenden Gremien, in denen auch Vertretungen von Patientinnen und Pa-
tienten, der Bevölkerung bzw. zivilgesellschaftliche Organisationen beratend tätig werden; 
darauf bezieht sich vor allem der Paragraph 8 des Bundesministeriengesetzes (BMG 1986). 
Demnach kann ein:e Bundesminister:in zur Vorbereitung und Vorberatung ein Gremium ein-
setzen. Sogenannte „Paragraph-8-Gremien“ sind für das Gesundheitswesen derzeit der Bei-
rat für psychosoziale Gesundheit, der Patientensicherheitsbeirat und der Beirat für seltene 
Erkrankungen; diese sind wiederum auch in den jeweiligen Strategien festgeschrieben. 

• Weitere Formen der Zusammenarbeit sind die Einbeziehung von Patientenvertretungen in 
Krisenstäben (BMSGPK 2022a), Ethikkommissionen (KAKuG) und Arbeitsgruppen (BMGF 
2017a; BMGF 2017b) oder − allgemeiner formuliert − die Zusammenarbeit von Patienten-
vertretung und Selbsthilfe (Patientencharta 2006). 

Inhalte der Partizipation 

• Gesetze: allgemeine patientenrelevante Fragen sowie Begutachtungsverfahren zu Gesetzes‑ 
und Verordnungsentwürfen sowie für grundlegende Planungsvorhaben (Patientencharta 
2006); Angelegenheiten der Ethikkommission in Krankenanstalten (KAKuG); Themen der 
Zielsteuerung-Gesundheit (Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz 2023); Angelegenheiten der 
Qualitätssicherung (GQG) 
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• Strategiepapiere: Konzept- und Strategieentwicklung, Forschungsentwicklung, Forschung, 
Gesundheitsberichterstattung, Krisenmanagement, flächendeckende Informations- und 
Schulungsangebote, Entwicklung digitaler Lösungen im Gesundheitswesen, Angelegenhei-
ten der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen 

Hinweis: Die detaillierten Inhalte sowie Zitate finden sich im Anhang in Tabelle 10. Zudem wird 
Partizipation als Recht (insb. im Kontext Kinder und Jugendliche) und Grundprinzip (insb. im 
Kontext Gesundheitsförderung) genannt (BMSGPK 2024b). 

3.2 Ebene der Bundesländer 

In den Bundesländern Salzburg (L-VG 2024) und Vorarlberg ist Partizipation in der Verfassung 
verankert (Landesrecht Vorarlberg 2024). Salzburg setzt einen Fokus auf Partizipationsmöglich-
keiten von Jugendlichen und Vorarlberg von Bürgerinnen und Bürgern allgemein. Die Landesre-
gierungen sind dazu verpflichtet, sich mit den Ergebnissen aus den Räten zu befassen. In Vorarl-
berg ist für die Umsetzungsbegleitung der Beteiligungsprozesse das Büro für Freiwilliges Enga-
gement und Beteiligung verantwortlich. Auch in anderen Bundesländern wie der Steiermark2 
oder Wien3 haben sich ähnliche Strukturen etabliert, die Partizipationsprozesse zu allen gesell-
schaftlich relevanten Themen (u. a. Gesundheit) begleiten. 

Neben der Patientencharta (2006), die in jedem Bundesland gilt, wurden 23 
weitere Gesetze gefunden. Das bedeutet, dass pro Bundesland zwei bis drei Ge-
setze im Kontext des Gesundheitswesens mit Bezügen zu Patienten- und Bevöl-
kerungsbeteiligung bestehen. Die Patientencharta ist dabei ein zentrales Doku-
ment: „Die Patientencharta ist eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG, die zwi-
schen Bund und Ländern abgeschlossen wurde“ (Patientencharta 2006). Darin 
ist u. a. geregelt, dass „zur Vertretung von Patienteninteressen unabhängige Pa-
tientenvertretungen einzurichten und mit den notwendigen Personal- und Sach-
erfordernissen auszustatten“ (Patientencharta 2006) sind. 

Zudem wurden 12 Strategien mit Empfehlungen für Patienten- und Bevölke-
rungsbeteiligung gefunden, die meisten davon in den Bundesländern Vorarl-
berg, Wien und der Steiermark. In fünf (Burgenland, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, 
Wien) aktuellen Regierungsprogrammen (Stand November 2024) wird Bevölke-
rungsbeteiligung im Kontext Gesundheit und Soziales adressiert (Amt der 
Vorarlberger Landesregierung 2024a; Land Burgenland o.J.; Land Salzburg 2023; 
Land Tirol 2022; Stadt Wien o.J.). 

Tabelle 5 stellt eine Übersicht über bestehende gesetzliche Regelungen und Strategien pro Bun-
desland dar. Es wird dadurch deutlich, welche Regelungen bereits in allen Bundesländern veran-
kert sind und in welchen Bereichen es noch Unterschiede in Abhängigkeit vom Bundesland gibt. 
Anzumerken ist, dass z. T. Regelungen, die beispielsweise die Mitglieder in Entschädigungskom-
missionen betreffen, in einigen Bundesländern in Gesetzen zu Patientenentschädigungen 

 
2 https://www.beteiligung.st/was-wir-tun [Zugriff am 25.11.2024] 
3 https://mitwirkung.wien.gv.at/mehr-beteiligung [Zugriff am 03.12.2024] 

https://www.beteiligung.st/was-wir-tun
https://mitwirkung.wien.gv.at/mehr-beteiligung
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geregelt sind und in anderen im Rahmen von Gesetzen über die Patienten- und Pflegeanwalt-
schaften. 

Tabelle 5: Übersicht über die Dokumente mit Partizipationsbezug pro Bundesland 

Bundesland 
Dokumententyp 
mit Bezug zu Patienten- bzw. 
Bevölkerungsbeteiligung 

Bgld. Ktn. NÖ OÖ Sbg. Stmk. T Vbg. W 

Patientencharta** x x x x x x x x x 

Krankenanstaltengesetze*  x x x x x x x x x 

Gesetze über Patienten- und Pflegeanwaltschaften* x x x x  x x x x 

Gesetz über Patientenentschädigungen     x x x   

Gesundheitsfondsgesetze* bzw. im Burgenland  
„Gesundheitswesengesetz“ 

x x x x x x x x x 

Landessanitätsratsgesetz   x       

Landesverfassungen      x   x  

Strategien    x  x x  x x 

** Es findet sich die idente gesetzliche Regelung – unabhängig vom Bundesland. 
* Es sind überwiegend idente Regelungen in den Gesetzen – unabhängig vom Bundesland – zu finden. 
Abweichungen gibt es beispielsweise bei den zu beteiligenden Gruppen. Die Bezeichnung der Gesetze variiert 
zum Teil (z. B. Vorarlberg: Patienten- und Klientenschutzgesetz; Wien: Rechtsvorschrift für Wiener Pflege-, 
Patientinnen- und Patientenanwaltschaft) 

Quelle und Darstellung: GÖG 

Einbindung von Patientinnen und Patienten bzw. der Bevölkerung in den Entwicklungspro-
zess 

Patienten- bzw. Bevölkerungsgruppen waren an der Entwicklung von acht gefundenen Strate-
giepapieren beteiligt (s. Tabelle 6). 

Tabelle 6: Strategiepapiere mit Beteiligung im Entwicklungsprozess 

BL Strategiepapier Methoden der Beteiligung 

NÖ Forschungs-, Technologie- 
und Innovationsstrategie 
(FTI-Strategie) NÖ 

Durchführung von zwei Befragungen zu Ideen, Wünschen und Anre-
gungen (rund 1.600 Befragte insgesamt) (Land Niederösterreich 2020): 
niederösterreichische Bevölkerung; wissenschaftliche Gemeinschaft in 
NÖ 

Sbg. Salzburger Verfassung Enquete und Bürgerrat 2013 zur Frage „Wie wollen wir die BürgerIn-
nen-Beteiligung in Salzburg gestalten?“(Land Salzburg 2014) 

Umsetzung von eHealth für 
das Bundesland Salzburg 

Feedback auf Strategie durch Patientenvertretung (Land Salzburg 
2022) 

Stmk. Gesundheitsziele Stmk. Onlineumfrage unter Bürgerinnen und Bürgern (Gesundheitsfonds 
Steiermark 2024) 

Steirischer Gesundheitsplan Diskussion mit Steirerinnen und Steirern vor Ort in den Regionen4 

 
4 https://gesundheitsfonds-steiermark.at/steirischer-gesundheitsplan-2035/ [Zugriff am 25.11.2024] 

http://www.noe.gv.at/noe/Wissenschaft-Forschung/Online-Umfrage.html
https://gesundheitsfonds-steiermark.at/steirischer-gesundheitsplan-2035/
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BL Strategiepapier Methoden der Beteiligung 
Landesentwicklungsstrate-
gie Steiermark 2030 

Bürgerbeteiligung im Rahmen von Veranstaltungen (keine genaueren 
Informationen öffentlich zugänglich) (Land Steiermark 2022) 
 

W 
 

Wiener Gesundheitsziele Interviews, Innovationsworkshops mit Vertretungen zivilgesellschaftli-
cher Organisationen sowie eine Gesundheitszielekonferenz mit breite-
rem Fachpublikum (Gesundheitsziele Wien 2025 2015) 

Vbg. 
 

Impulspapier „Impulse für 
eine Beteiligungsstrategie“ 

Beteiligungsenquete (Landesregierung 2023) 

 Quelle und Darstellung: GÖG 

Zu beteiligende Gruppen: Wer wird bzw. soll beteiligt werden? 

In den Gesetzen finden sich Festlegungen, wer Patienteninteressen vertritt bzw. welche Bevölke-
rungsgruppen vertreten sind. In Strategien finden sich Empfehlungen von zu beteiligenden 
Gruppen. Abbildung 2 zeigt eine bundesländerübergreifende Gesamtübersicht zur Anzahl der 
Nennungen in den Strategiepapieren und Gesetzen der zu beteiligenden Patienten- bzw. Bevöl-
kerungsgruppen. Anzumerken ist, dass (ausgewählte) Bevölkerungsgruppen vor allem in Strate-
giepapieren genannt werden. Einen differenzierten Überblick nach Bundesländern zeigt die Ta-
belle 7. 

Abbildung 2: Zu beteiligende Gruppen bundesländerübergreifend 

Quelle und Darstellung: GÖG 
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Tabelle 7: Übersicht über die Dokumente mit Beteiligungsbezug pro Bundesland 

Über-
kate-
gorie 

Bundesland 
 

Zu beteiligende Gruppe 

Bgld. Ktn. NÖ OÖ Sbg. Stmk. T Vbg. W 
Be

vö
lk

er
un

g 

Bevölkerung allgemein x x x  x x x x x 

Jugendliche x x   x x x   

Angehörige von Menschen mit 
Erkrankungen      x  x x 

Patientinnen und Patienten allgemein 
oder mit krankheitsspezifischem 
Merkmal 

     x x x x 

Menschen mit Behinderung     x  x x x 

or
ga

ni
sie

rt
e 

Zi
-

vi
lg

es
el

lsc
ha

ft Selbsthilfeorganisationen   x x  x x x x x 

Vertretungsorganisationen von Senio-
rinnen und Senioren x x  x  x x x x 

Vertretungsorganisationen von Men-
schen mit Behinderungen x x  x  x  x x 

ge
se

tz
lic

he
 

Ve
rt

re
tu

ng
 Erwachsenenvertretungen        x  

gesetzliche Patientenvertretung x x x x x x x x x 

gesetzliche Vertretung von Menschen 
mit Behinderung x         

Quelle und Darstellung: GÖG 

In Bezug auf die zu beteiligende Gruppe im Rahmen der Gesundheitsplattformen zeigt sich die 
Gemeinsamkeit, dass in allen Bundesländern gesetzliche Patientenvertretungen zumindest be-
ratend vertreten sind (Burgenländisches Gesundheitswesengesetz 2017 2024; K-GFG 2017; 
Landesgesundheitsfondsgesetz 2023; NÖ Gesundheits- und Sozialfonds-Gesetz 2006 2016; Oö. 
Gesundheitsfonds-Gesetz 2013 2023; Salzburger Gesundheitsfondsgesetz - SAGES-Gesetz 2016 
2024; Steiermärkisches Gesundheitsfondsgesetz 2023; TGFG 2024; Wiener 
Gesundheitsfondsgesetz). Es zeigen sich beim Vergleich der Mitglieder und deren Einflussmög-
lichkeiten im Rahmen der Gesundheitsplattformen auch Unterschiede in Abhängigkeit vom Bun-
desland: 

• Im Burgenland ist die „Patientinnen-, Patienten-, Pflege- und Behindertenanwaltschaft“ ohne 
Stimmrecht vertreten (Burgenländisches Gesundheitswesengesetz 2017 2024), in den ande-
ren Bundesländern mit Stimmrecht. 

• In Kärnten ist neben der gesetzlichen Patientenvertretung auch eine Vertretung des Dach-
verbandes der Selbsthilfe Kärnten als Mitglied „ohne Stimmrecht“ definiert (K-GFG 2017). 

• In Niederösterreich ist neben zwei gesetzlichen Patientenvertretungen auch ein Mitglied des 
Dachverbandes der Selbsthilfegruppen NÖ stimmberechtigtes Mitglied (NÖ Gesundheits- 
und Sozialfonds-Gesetz 2006 2016). Niederösterreich ist zudem das einzige Bundesland, in 
dem der Dachverband der Selbsthilfe NÖ Mitglied einer Landesgesundheitskonferenz ist. 
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Geregelte Aspekte 

Einflussmöglichkeiten 

In den recherchierten Strategiepapieren werden die Einflussmöglichkeiten im Sinne einer Emp-
fehlung für Partizipation bzw. aktive Beteiligung allgemein gehalten. Aus den Gesetzen bzw. den 
zwei Verfassungen (Vbg., Sbg.) geht klar hervor, welche Einflussmöglichkeiten Vertreter:innen 
von Patienten- bzw. Bevölkerungsgruppen haben (siehe Tabelle 8). 

Tabelle 8: Definierte Einflussmöglichkeiten von (Vertretungen der) Patientinnen und Patienten 
bzw. Bevölkerung(-sgruppen) in Gesetzen und Strategiepapieren der Bundesländer 

Partizipationsgrad Beispiel 
Vorstufen der Partizipation • Befragungen, Diskussionsveranstaltungen im Zuge der Erstellung von Strate-

gien (s. Tabelle 6) 
• lose Formen der Zusammenarbeit zwischen gesetzlicher Patientenvertretung 

und den Dachorganisationen der Patientenselbsthilfegruppen 
(Patientencharta 2006) 

mittlere Einflussmöglich-
keiten: Anhörung und Be-
ratung 

• Recht auf Stellungnahme und Anhörung (Patientencharta 2006) 
• Etablierung von Beiräten, die Anliegen an Entscheidungsträgerinnen und  

-trägern herantragen können bzw. eine beratende Funktion bei Entschei-
dungsträgerinnen und -trägern einnehmen (L-VG 2024; Landesrecht 
Vorarlberg 2024) 

• Beratung im Rahmen von Gesundheitsplattformen (Burgenländisches 
Gesundheitswesengesetz 2017 2024; K-GFG 2017) 

• Beratung im Rahmen der Landesgesundheitskonferenz (NÖ Gesundheits- 
und Sozialfonds-Gesetz 2006 2016) 

starke Einflussmöglichkei-
ten i. S. von „echter“ Ent-
scheidungsbeteiligung 
(Vertretungen in Organen) 

• Stimmrecht im Rahmen der Ethikkommissionen der Krankenanstalten 
(Burgenländisches Krankenanstaltengesetz 2000 - Bgld. KAG 2000 2024; K-
KAO 2024; NÖ Krankenanstaltengesetz 2024; Oö. KAG 1997 2023; SKAG 
2024; Spitalgesetz 2024; StKAG 2024; Tir KAG 2024; Wiener 
Krankenanstaltengesetz 2024) 

• Stimmrecht im Rahmen von Gesundheitsplattformen5 (K-GFG 2017; 
Landesgesundheitsfondsgesetz 2023; NÖ Gesundheits- und Sozialfonds-
Gesetz 2006 2016; Oö. Gesundheitsfonds-Gesetz 2013 2023; Salzburger 
Gesundheitsfondsgesetz - SAGES-Gesetz 2016 2024; Steiermärkisches 
Gesundheitsfondsgesetz 2023; Wiener Gesundheitsfondsgesetz 2017) und 
vom Intramuralen Rat (Burgenländisches Gesundheitswesengesetz 2017 
2024) 

• Stimmrecht i. R. von einer Entschädigungskommission (Gesetz vom 4. Juli 
2002 über die Patientenentschädigung 2024; Salzburger Patientinnen- und 
Patientenentschädigungs-Gesetz - PEG 2024) 

• Stimmrecht im Burgenländischen Monitoringausschuss zu Angelegenheiten 
im Behindertenbereich (GPB-A-G 2024) 

Quelle und Darstellung: GÖG 

Strukturen und Methoden der Partizipation 

Beteiligung erfolgt durch Vertreter:innen in gesetzlich geregelten Gremien (z. B. gesetzliche Pa-
tientenvertretung bei Gesundheitsplattformen, geregelt in Gesundheitsfondsgesetzen). Neben 

 
5 Gesundheitsplattformen treffen Grundsatzentscheidungen für die Planung, Steuerung, Qualitätssicherung und Finanzierung des NÖ 

Gesundheitswesens. 
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den Gesundheitsplattformen sind Vertreter:innen der Patientinnen und Patienten bzw. einzelner 
Bevölkerungsgruppen auch in der Landesgesundheitskonferenz (NÖ), Patientenentschädigungs-
kommissionen (Sbg., OÖ), Ethikkommissionen (trifft auf alle Bundesländer zu; siehe Tabelle 11) 
und im Monitoringausschuss (Bgld.) vertreten (GPB-A-G 2024). In einzelnen Strategien und den 
Landesverfassungen von Vorarlberg (Landesrecht Vorarlberg 2024) und Salzburg (L-VG 2024) 
finden sich Regelungen zu Methoden der Beteiligung wie Bürgerräte oder Jugendräte sowie in 
einem Leitbild zu einem Beirat Chancengleichheit (Amt der Vorarlberger Landesregierung o.J.). 
Tabelle 6 gibt einen Überblick, mit welchen Methoden Patienten- und Bevölkerungsgruppen an 
Strategieentwicklungsprozessen beteiligt werden können. 

Inhalte der Partizipation 

• Verfassungen und Gesetze: Landesverwaltung bzw. -gesetzgebung (Sbg., Vbg.), Ethik-
kommission in Krankenanstalten, patientenrelevante Entscheidungen, die den stationä-
ren und ambulanten Gesundheitsversorgungsbereich betreffen, Entschädigungskommis-
sion, Entscheidungen im Rahmen der Gesundheitsplattformen, Begutachtungsverfahren 

• Strategiepapiere: Es wird die Beteiligung an der Entwicklung von Gesundheits(förde-
rungs)programmen empfohlen, in einer Strategie Beteiligung an der Forschung und in 
einer Strategie Beteiligung an der Entwicklung von eHealth-Anwendungen. Ein „Leucht-
turm-Beispiel“, das im Rahmen der Wiener Gesundheitsziele durchgeführt wurde, ist die 
strukturierte Beteiligung von Menschen mit Diabetes sowie von Vertreterinnen und Ver-
tretern von Selbsthilfeorganisationen an der Planung des Diabeteszentrums Wiener-
berg.6 

Hinweis: Die detaillierten Inhalte sowie Zitate finden sich im Anhang in Tabelle 11. 

3.3 Sozialversicherung 

Auf Ebene der Sozialversicherung ist in Gesetzen die Partizipation von Vertretungen der Patien-
tenanwaltschaft, der Seniorinnen und Senioren (durch den Österreichischen Seniorenrat), der 
Menschen mit Behinderung (ÖZIV Bundesverband, Österreichischer Behindertenrat, Kriegsop-
fer- und Behindertenverband Österreich) definiert. Sie sind in beratender Funktion tätig und ha-
ben kein Stimmrecht7. Die genauen Inhalte der Beteiligung finden sich in der Tabelle 9. 

 
6 https://gesundheitsziele.wien.gv.at/diabeteszentrum-wienerberg/ [Zugriff am 25.11.2024] 
7 https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.883159&portal=oegkportal [Zugriff am 26.11.2024] 

https://gesundheitsziele.wien.gv.at/diabeteszentrum-wienerberg/
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.883159&portal=oegkportal
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Tabelle 9: Ergebnisse Sozialversicherungsgesetze 

Dokument Inhalt 
Allgemeines Sozialversi-
cherungsgesetz (ASVG) 
 

• „Weiters gehört der Heilmittel-Evaluierungskommission ein/e Vertreter/in der 
Patientenanwaltschaften in beratender Funktion ohne Stimmrecht an.“ (ASVG) 

• „§ 426. (1) Der Verwaltungsrat und die Landesstellenausschüsse bei der Öster-
reichischen Gesundheitskasse, bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
und bei der Pensionsversicherungsanstalt setzt sich je zur Hälfte aus Vertre-
ter/inne/n der Dienstnehmer/innen und Vertreter/inne/n der Dienstgeber/in-
nen zusammen. (2) Die Hauptversammlung bei der  
Österreichischen Gesundheitskasse, bei der Allgemeinen Unfallversicherungs-
anstalt und bei der Pensionsversicherungsanstalt setzt sich zusammen aus […] 
3. jeweils drei Senior/inn/envertreter/inne/n, die vom Österreichischen Senio-
renrat zu entsenden sind, 4. jeweils drei Behindertenvertreter/inne/n, von de-
nen je einer/eine vom ÖZIV Bundesverband, vom  
Österreichischen Behindertenrat und vom Kriegsopfer- und Behindertenver-
band Österreich zu entsenden ist.“ (ASVG) 

Selbständigen-Sozialver-
sicherungsgesetz 
(Selbständigen-
Sozialversicherungsgesetz 
– SVSG 2024) und Beam-
ten-Kranken- und Unfall-
versicherungsgesetz 
§ 138. (2) (B-KUVG 2024) 

Zusammensetzung der Verwaltungskörper 
• „§ 23. (1) Der Verwaltungsrat besteht aus zehn Versicherungsvertreter/inne/n.“ 
• „(2) Die Hauptversammlung setzt sich zusammen aus […] jeweils 3. drei Se-

nior/inn/envertreter/inne/n, die vom Österreichischen Seniorenrat zu entsen-
den sind, 4. jeweils drei Behindertenvertreter/inne/n, von denen je einer/eine 
vom ÖZIV Bundesverband, vom Österreichischen Behindertenrat und vom 
Kriegsopfer- und Behindertenverband Österreich zu entsenden ist […]“ 
(Selbständigen-Sozialversicherungsgesetz – SVSG 2024) 

SV-Strategie Kinder- & 
Jugendgesundheit (2022–
2025) (Dachverband der 
Sozialversicherungsträger 
2022) 

Zum Zweck der Optimierung des Verpflegungsangebots sollen Interessengrup-
pen (Eltern, Lehrer:innen, Schüler:innen) eingebunden werden. 

Quelle und Darstellung: GÖG 

Ergänzend wurden zwei Konzepte gefunden, die einen Bezug zu Patienten- und Bevölkerungs-
beteiligung aufweisen: 
• Konzept zur öffentlichen Förderung der Selbsthilfe, eine Initiative der Sozialversicherung in 

Kooperation mit dem BMASGK und FGÖ (SV 2018): Im Konzept zur öffentlichen Förderung 
der Selbsthilfe, das gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Selbsthilfe entwickelt 
wurde, wurden vier Säulen zur Stärkung der Selbsthilfe in Österreich beschrieben. Diese um-
fassen u. a. die Finanzierung von Selbsthilfeorganisationen, den Bundesverband der themen-
bezogenen Selbsthilfeorganisationen und die Einrichtung der Österreichischen Kompetenz- 
und Servicestelle für Selbsthilfe (ÖKUSS) (SV 2018). 

• In der „Methodenbox. Die gesundheitskompetente Sozialversicherung“ widmet sich ein Ka-
pitel der Partizipation von Versicherten (Kapitel 4, S. 103). Der Zweck der Partizipation wird 
als Mittel für die Dynamisierung von Prozessen und Projekten, für nachhaltige und innova-
tive Lösungen sowie zur Qualitätssicherung gesehen. In der Methodenbox werden konkrete  
Methoden für die Partizipation von Versicherten vorgestellt: Nutzertestungen von Orientie-
rungs- und Leitsystemen, Informationsmaterialien, Befragungen von Versicherten i. R. von 
Projektentwicklungen, Versichertenrat 50+8 (Kraus-Füreder/Soffried 2017). 

 
8 https://www.ifgp.at/cdscontent/?contentid=10007.860953&portal=ifgpportal [Zugriff am 26.11.2024] 

https://www.ifgp.at/cdscontent/?contentid=10007.860953&portal=ifgpportal
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4 Schlussbetrachtung 

Auf Bundesebene sind Patienten- und Bevölkerungsbeteiligung vor allem in Strategiepapieren 
fester Bestandteil. In Gesetzen erfolgt die Vertretung der Patientenperspektive indirekt über die 
Patientenanwaltschaft. Die Regelung zum Paragraphen 8 im Bundesministeriengesetz (BMG 
1986) eröffnet die Möglichkeit, beratende Gremien einzurichten, die für den Gesundheitsbereich 
bereits genutzt wird. 

Unter den Ländern ragen Vorarlberg und Salzburg heraus, welche partizipative Elemente in der 
Landesverfassung verankert haben und Bürgerräte als Partizipationsmechanismus definiert ha-
ben. In recherchierten Landegesetzen werden häufiger Vertretungsorganisationen von Seniorin-
nen und Senioren bzw. von Menschen mit Behinderung genannt. Die Patientencharta wird be-
reits über eine 15a-Vereinbarung für alle Bundesländer gleichermaßen verpflichtend gesetzlich 
geregelt und definiert Einflussmöglichkeiten und Beteiligungsinhalte der gesetzlichen Patienten-
anwaltschaft. Es zeigt sich, dass in allen Bundesländern gesetzliche Patientenvertretungen bei 
den Gesundheitsplattformen vertreten sind sowie in Kärnten und NÖ Selbsthilfeorganisationen. 

Im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz ist geregelt, dass in der Hauptversammlung bei der 
Österreichischen Gesundheitskasse, bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt und bei der 
Pensionsversicherungsanstalt die Patientenanwaltschaft, gesetzliche Vertretung der Seniorinnen 
und Senioren sowie der Menschen mit Behinderung beratend beteiligt sind. Dasselbe trifft auf 
die Hauptversammlung des SVS zu (Selbständigen-Sozialversicherungsgesetz – SVSG 2024). Zu-
dem gehört der Heilmittelevaluierungskommission des ASVG die gesetzliche Patientenvertre-
tung als beratendes Mitglied an. Neben der Beteiligung in Verwaltungsgremien finden sich in 
Konzepten praktische Bezüge zur Beteiligung von Selbsthilfeorganisationen und zur Etablierung 
einer gesundheitskompetenten Sozialversicherung. 

Übergreifend zeigt sich in Hinblick auf… 

• Einflussmöglichkeiten: In der Mehrheit der Gesetze und Strategien haben Vertretungen von 
Patientinnen und Patienten bzw. Bevölkerungsgruppen niedrige bis mittlere Einflussmöglich-
keiten auf die Entscheidungsprozesse und sind vorwiegend beratend beteiligt. In den Strate-
giepapieren wird Entscheidungsbeteiligung als Ziel von Maßnahmen definiert. 

• zu beteiligende Gruppen: In den Gesetzen sind stark die gesetzliche Patientenvertretung, 
Dachverbände von Selbsthilfeorganisationen sowie teilweise Vertretungsorganisationen von 
Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderung vertreten. In Strategiepapieren 
werden – je nach Themenbereich – Bevölkerungsgruppen sowie zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen als zu beteiligende Gruppen definiert. 

• Inhalte: Die Inhalte sind vielfältig und hängen vom Überthema des Gesetzes bzw. der Strate-
gien ab. Sie reichen von Beratung zu bestimmten Gesundheitsthemen (z. B. Ernährung, Be-
wegung, psychosoziale Gesundheit), Gesundheitsförderung und Patientensicherheit bis hin 
zu Qualitätssicherungsthemen in Krankenanstalten. 

• Strukturen/Methoden der Partizipation: Die Partizipation der gesetzlichen Vertretungen 
bzw. zivilgesellschaftlichen Organisationen findet überwiegend in Gremien statt. Es finden 
sich bislang keine einheitlichen Partizipationsmechanismen entlang des Public Health Action 
Cycle. 
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5 Fazit und Ausblick  

Der vorliegende Kurzbericht zeigt, dass Bezüge zu kollektiver Patienten- und Bevölkerungsbe-
teiligung bereits in einigen Strategiepapieren und Gesetzen im Kontext Gesundheit mehr oder 
weniger stark verankert sind. Die weniger starke Verankerung zeigt sich darin, dass kollektive 
Patienten- und Bevölkerungsbeteiligung in den Gesetzen und Strategiepapieren bislang keinen 
Schwerpunkt darstellt, sondern am Rande thematisiert wird. Zudem erfolgt die Beteiligung häu-
fig indirekt, d. h. durch gesetzlichen Patientenvertretungen. Im Rahmen der Recherche konnten 

• zwei Landesverfassungen (Vorarlberg, Salzburg) 
• 34 Gesetze (Bundesebene: 5; Länderebene: 26; SV: 3) und 
• 31 Strategie- und Empfehlungspapiere (Bundesebene: 18; Länderebene: 12; SV: 1) 

mit Bezügen zu kollektiver Patienten- bzw. Bevölkerungsbeteiligung identifiziert werden. 

An insgesamt 14 Strategiepapieren (7 Bundes- bzw. 8 Landesebene) waren (Vertretungen von) 
Bevölkerungsgruppen zumindest anhörend im Rahmen von Diskussionsveranstaltungen, Befra-
gungen oder Feedbackschleifen beteiligt – bis hin zur beratenden und mitentscheidenden Ein-
bindung durch Beiräte und Arbeitsgruppen. 

Mit Blick auf die Resolution on social participation der Weltgesundheitsversammlung (WHO 
2024c) zeigt sich, dass geforderte Maßnahmen9 bislang in den Gesetzen und Strategiedokumen-
ten nur ansatzweise adressiert und/oder konkretisiert werden. Beispielsweise ist nicht klar, wie 
vulnerable Bevölkerungsgruppen repräsentiert werden. Allgemeine Empfehlungen dazu finden 
sich teilweise in Strategiepapieren. Partizipationsmechanismen einzuführen und offenzulegen, 
wer wie beteiligt wurde, ist ein zentrales Prinzip sozialer Partizipation (WHO 2024a). In den re-
cherchierten Dokumenten zeichnet sich ab, dass Partizipationsmechanismen (z. B. im Rahmen 
der Erstellung von Strategiepapieren) relativ intransparent oder stark verkürzt abgebildet sind, 
wenngleich einzelne Partizipationsformen (z. B. Beiräte) festgelegt sind. Es finden sich zudem 
noch keine Regelungen zur Kapazitätsentwicklung zu Partizipation im Gesundheitswesen oder 
zu einem Monitoring von sozialer Partizipation im österreichischen Gesundheitswesen. 

Die Recherche verdeutlicht damit den Bedarf eines gemeinsamen Handlungsrahmens für die 
Stärkung und strukturierten Etablierung von Patienten- und Bevölkerungsbeteiligung entlang 
des Politikzyklus. Eine entsprechende Strategie soll partizipativ im Rahmen der Vorsorgemittel 
entwickelt werden, wofür die Recherche eine wichtige Grundlage darstellt (vgl. Projekt im 
Rahmen der Vorsorgemittelstrategie 2024-2028;Fachgruppe Public Health 2023). Kommende 
Strategien haben damit die Möglichkeit, auf einer Beteiligungsstrategie aufzubauen und daran 
anzuschließen, für eine transparente und abgestimmte Patienten- und Bevölkerungsbeteiligung 
in Österreich. In einer übergreifenden Strategie sollten folgende Fragen beantwortet werden: 

• Wer kann Patienten-/Bevölkerungsinteressen direkt vertreten? 
• Bei welchen Themen und Fragen ist Mitgestaltung möglich? 
• Welche Beteiligungsprozesse sollen etabliert werden? 
• Wie können Beteiligungsprozesse unterstützt werden? 

 
9 Kapazitätsentwicklung im System, Beteiligung vulnerabler Gruppen, Partizipation im gesamten Politikzyklus, regelmäßige und transpa-

rente Beteiligung, Ressourcen, Kapazitätsentwicklung der Zivilgesellschaft, Forschung und Monitoring 
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6 Limitationen 

Der vorliegende Bericht schließt ausschließlich Dokumente, die bis Ende Oktober 2024 veröf-
fentlicht worden sind, ein. Publikationen, die danach publiziert worden sind, sind nicht einbezo-
gen. Die Arbeit stellt keine tiefergehende legislative Analyse dar, sondern eine Übersicht über 
bestehende Gesetze mit Regelungen zur direkten bzw. vor allem indirekten Beteiligung von Pa-
tientinnen und Patienten sowie der Bevölkerung. Der Bericht lasst zudem keine Aussagen zu, ob 
und wie kollektive Patienten- und Bevölkerungsbeteiligung tatsächlich umgesetzt wird. 

Da es bislang keine eigenen Gesetze zur Partizipation gibt, die Suche über Suchwörter erfolgte 
und die Vorgehensweise selektiv war, ist davon auszugehen, dass einzelne Strategiepapiere und 
gegebenenfalls auch Gesetze nicht berücksichtigt wurden. 

Die in diesem Bericht angeführten Gesetze wurden nicht aus einer legislativen Perspektive ana-
lysiert, sondern es wurde eine rein inhaltliche Extraktion der Gesetzestexte vorgenommen. Die 
Recherche und Extraktion wurden von der Erstautorin, die eine Ausbildung in Gesundheitsma-
nagement und Public Health hat, durchgeführt und nicht von einer Juristin. 
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Anhang 

Tabelle 10: Übersicht über die inhaltlichen Bezüge zur Patienten- und Bevölkerungsbeteiligung 
in Gesetzen und Strategiedokumenten auf Bundesebene 

Name des Strategiepapiers 
bzw. der Gesetze Inhaltlicher Beteiligungsbezug (mit Quellenangabe) 

Gesetze 

Bundesgesetz zur partner-
schaftlichen Zielsteuerung- 
Gesundheit 

• § 8 „Patientenorientierung und Transparenzmachung von Qualitäts-
informationen“: „Im Sinne der Patientenorientierung ist die Gesund-
heitskompetenz der Bevölkerung so zu stärken, dass die aktive Betei-
ligung der Betroffenen in Entscheidungsprozessen möglich ist.“ 

• § 9 Abs. 6: „Im Sinne der öffentlichen Gesundheit, der Patientenori-
entierung und der Verbesserung der Outcomes im Gesundheitswe-
sen ist die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung so zu stärken, 
dass Gesundheitsentscheidungen unterstützt werden, die Orientie-
rung im Gesundheitswesen und die aktive Beteiligung der Betroffe-
nen in Entscheidungsprozessen möglich sind.“ 

• § 15 Abs. 1: „Der Steuerungsbereich Versorgungsprozesse umfasst 
insbesondere folgende Inhalte: Maßnahmen zur Erhöhung der Pati-
entinnen-/Patientensicherheit durch verbindliche Umsetzung von in-
ternationalen Patientinnen-/Patientensicherheitszielen und Stärkung 
der Patientinnen-/Patientenbeteiligung bzw. Gesundheitskompe-
tenz.“ 

• § 30 Abs. 2: Sowohl eine Vertretung der österreichischen Patienten-
anwaltschaft als auch „je eine Vertreterin / ein Vertreter der Dachver-
bände der österreichischen Selbsthilfeorganisationen“ sind als Mit-
glieder der Bundesgesundheitskommission vorgesehen sowie zwei 
Vertreterinnen/Vertreter des Österreichischen Seniorenrates“. 
(Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz 2023) 

Bundesministeriengesetz 

Im Bundesministeriengesetz ist geregelt, dass der bzw. die Bundesmi-
nister:in ein Beratungsgremium (z. B. Beirat für psychische Gesundheit) 
einsetzen darf. Diese Regelung bezieht sich auf den Paragraphen 8 des 
Bundesministeriengesetzes: „§ 8 (1) Jeder Bundesminister kann für den 
Bereich seines Bundesministeriums zur Vorbereitung und Vorberatung 
von im § 3 Abs. 1 Z 2, 3 und 4 bezeichneten Geschäften sowie von Ge-
schäften, die auch den Wirkungsbereich anderer Bundesministerien be-
treffen (§ 5), Kommissionen einsetzen. 
(2) Dem Bundesminister obliegt die Aufgabe, die Zusammensetzung, 
den Vorsitz und die Meinungsbildung jeder von ihm gemäß Abs. 1 ein-
gesetzten Kommission festzulegen. Hierbei ist darauf Bedacht zu neh-
men, dass im Ergebnis der Beratungen solcher Kommissionen auch die 
Auffassung der in der Minderheit gebliebenen Mitglieder zum Ausdruck 
kommt.“ (BMG 1986) 

Patientencharta. Vereinbarung 
zur Sicherstellung der Patien-
tenrechte 

„Abschnitt 7 Vertretung von Patienteninteressen 
Artikel 29 
(1) Zur Vertretung von Patienteninteressen sind unabhängige Patienten-
vertretungen einzurichten und mit den notwendigen Personal‑ und 
Sacherfordernissen auszustatten. Die unabhängigen Patientenvertretun-
gen sind bei ihrer Tätigkeit weisungsfrei zu stellen und zur Verschwie-
genheit zu verpflichten. Es ist ihnen die Behandlung von Beschwerden 
von Patienten und Patientinnen und Angehörigen, die Aufklärung von 
Mängeln und Missständen und die Erteilung von Auskünften zu über-
tragen. Patientenvertretungen können Empfehlungen abgeben. 
(2) Die unabhängigen Patientenvertretungen haben mit Patientenselbst-
hilfegruppen, die Patienteninteressen wahrnehmen, die Zusammenar-
beit zu suchen. 
(3) Patienten und Patientinnen haben das Recht auf Prüfung ihrer Be-
schwerden und auf Vertretung ihrer Interessen durch die unabhängigen 
Patientenvertretungen. […] 
Artikel 30 
(1) Es ist sicherzustellen, dass unabhängigen Patientenvertretungen 
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Name des Strategiepapiers 
bzw. der Gesetze Inhaltlicher Beteiligungsbezug (mit Quellenangabe) 

Gelegenheit geboten wird, vor Entscheidungen in grundlegenden allge-
meinen patientenrelevanten Fragen ihre Stellungnahme abzugeben. 
Dies gilt insbesondere vor der Errichtung neuer stationärer und ambu-
lanter Versorgungsstrukturen, für die öffentliche Mittel eingesetzt wer-
den, für die Durchführung von Begutachtungsverfahren zu Gesetzes‑ 
und Verordnungsentwürfen sowie für grundlegende Planungsvorhaben. 
(2) Dachorganisationen von Patientenselbsthilfegruppen ist Gelegenheit 
zu geben, in Begutachtungsverfahren zu patientenrelevanten Gesetzes‑ 
und Verordnungsentwürfen gehört zu werden.“ (Patientencharta 2006) 

Krankenanstalten‑ und Kuran-
staltengesetz (KAKuG) 

„(4) Die Ethikkommission hat sich in einem ausgewogenen Verhältnis aus 
Frauen und Männern zusammenzusetzen und mindestens zu bestehen 
aus: […] 6. einem Patientenvertreter (§ 11e), […] 8. je einem Vertreter ei-
ner repräsentativen Behindertenorganisation sowie einem Vertreter der 
Senioren, welcher einer Seniorenorganisation, deren Einrichtung dem 
Bundes-Seniorengesetz, BGBl. I Nr. 84/1998, entspricht, anzugehören hat 
[…]“ (KAKuG) 

Gesundheitsqualitätsgesetz 
(GQG) 

Verfahrensgrundsätze zur Evaluierung und Kontrolle 
• „§ 8a (1) Die Qualitätssicherung und Qualitätsüberprüfung der Ge-

sundheitsdiensteanbieterinnen/Gesundheitsdiensteanbieter hat sys-
tematisch, im intra- und extramuralen Bereich zu erfolgen. Sofern in 
der Verordnung gemäß § 9b kein kürzeres Intervall bestimmt wird, 
hat das BIQG alle fünf Jahre und darüber hinaus im Anlassfall unter 
Einbindung des Evaluierungsbeirats gemäß § 9c eine Evaluierung der 
niedergelassenen Anbieterinnen/Anbieter von Gesundheitsleistun-
gen, insbesondere der niedergelassenen Ärztinnen/Ärzte einschließ-
lich Gruppenpraxen durchzuführen. Das BIQG hat die Ergebnisse der 
Selbstevaluierung stichprobenartig durch Besuche der Ordinations-
stätten sowie Sitze und Standorte zu überprüfen. Unabhängig von 
den durch Selbstevaluierung initiierten Besuchen der Ordinations-
stätten sowie Sitze und Standorte hat das BIQG solche Besuche auch 
aufgrund begründeter Anregungen […] 6. der/des Vertreterin/Vertre-
ters von Patienteninteressen durchzuführen (spezifische Evaluie-
rung).“  

• „§ 8a (3) Eine Vertreterin/ein Vertreter von Patienteninteressen und 
der Sozialversicherung kann im Zuge der stichprobeartigen Kontrol-
len, bei spezifischen Evaluierungen, bei Kontrollen im Zuge einer 
Mangelfeststellung sowie bei Kontrollen der Mängelbehebung mit-
einbezogen werden und hat das Recht zur Teilnahme an Vor-Ort-
Überprüfungen, am Besuch von Ordinationsstätten sowie Sitzen und 
Standorten von Gruppenpraxen hinzugezogen zu werden. […]“ 
(Gesundheitsqualitätsgesetz – GQG 2024) 

Wissenschaftlicher Beirat 
• „§ 9a (1) Die/Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminis-

terin/Bundesminister hat eine Kommission gemäß § 8 Bundesminis-
teriengesetz 1986 (BMG), BGBl. Nr. 76/1986, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 98/2022, zur Beratung in Angelegenheiten 
der Qualitätssicherung, jedenfalls unter Einbeziehung von Vertrete-
rinnen/Vertreter […] 10. der Patientenanwaltschaft einzurichten. […]“ 
(Gesundheitsqualitätsgesetz – GQG 2024) 
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Name des Strategiepapiers 
bzw. der Gesetze Inhaltlicher Beteiligungsbezug (mit Quellenangabe) 

Aktionspläne 

Nationaler Aktionsplan für sel-
tene Erkrankungen (NAP.se)10 

• Handlungsfeld 8: „Einrichtung ständiger Beratungsgremien für sel-
tene Erkrankungen beim BMG (Bundesministerium für Gesundheit): 
Mit der Einrichtung von zwei beratenden Gremien, der Experten-
gruppe für seltene Erkrankungen (SE) und der Strategischen Platt-
form für SE, verfolgte das BMG das Ziel, Wissen und Expertise zu SE 
aus der Forschung und gelebten Praxis in die Arbeiten der Nationa-
len Koordinationsstelle für seltene Erkrankungen einfließen zu lassen. 
Die Gremien hatten bei der Erstellung des NAP.se bzw. haben auch 
generell unterschiedliche, einander ergänzende Mandate: So fiel der 
Expertengruppe konkret bei der Erstellung des NAP.se die Aufgabe 
zu, die NKSE durch kritische Reflexion und Diskussion der NKSE‑Kon-
zepte sowie durch Einbringen eigener Vorschläge beratend zu unter-
stützen. Die Strategische Plattform hingegen war vorranging damit 
beauftragt, die Umsetzbarkeit der von der NKSE in Zusammenarbeit 
mit der Expertengruppe erarbeiteten Konzepte zu prüfen.“ 

• Ziele und Maßnahmen im Handlungsfeld 9: „Anerkennung der Leis-
tungen der Selbsthilfe: Ziel 3: Anerkennung der Expertise und der  
Erfahrungen von Personen mit SE und jener von Angehörigen und 
Schaffung partizipativer Entscheidungsstrukturen“ (NKSE/GÖG 2015) 

Nationaler Aktionsplan Ernäh-
rung 

• Aufgaben des österreichischen Aktionsplans: „Förderung von Netz-
werken und Einbindung aller wichtigen Akteurinnen und Akteure  
aus den Bereichen Politik, Wissenschaft, Medizin, Wirtschaft und der 
Zivilgesellschaft auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler 
Ebene“ 

• Partizipation als Grund‑/Leitprinzip für Maßnahmenumsetzung: „Um 
die Akzeptanz und Effektivität von Maßnahmen zu erhöhen, werden 
im Sinne eines partizipatorischen Ansatzes Vertreter/innen der Ziel-
gruppen verstärkt in Planungsprozesse einbezogen.“ (NAP.e 2013) 

Nationaler Aktionsplan Behin-
derung 2022–2030. Österrei-
chische Strategie zur Umset-
zung der UN‑Behinderten-
rechtskonvention* 

Zielsetzungen und Indikatoren:  
„(5) Durch die Einbindung der Zivilgesellschaft, vor allem von Menschen 
mit Behinderungen, soll die erforderliche Partizipation bei allen behin-
dertenpolitischen Vorhaben sichergestellt werden, auch über die Bereit-
stellung von Unterstützungsstrukturen und Ressourcen.“ 
„(142) Partizipation von Menschen mit Behinderungen soll in allen Be-
reichen und relevanten Gremien der Digitalisierung ermöglicht werden. 
Indikator: Anzahl der relevanten Gremien der Digitalisierung, in denen 
Menschen mit Behinderungen oder Interessenvertreter:innen vertreten 
sind.“ 
„(58) Menschen mit Behinderungen und ihre Organisation sollen bei 
größeren Katastrophen und Pandemien in die Krisenstäbe bzw. Bera-
tungsstrukturen einbezogen sein. Indikator: Anzahl der Krisenstäbe auf 
Bundes‑ und Landesebene mit partizipativer Beteiligung von Menschen 
mit Behinderungen.“  
„(260) Es sollen partizipative und inklusive Forschungsansätze verfolgt 
werden, die eine aktive Beteiligung von Menschen mit Behinderungen 
als Expert:innen sicherstellen.“  
„(268) Menschen mit Behinderungen sollen in die Sammlung und Ana-
lyse von Daten, die sie betreffen, einbezogen werden. Indikator: Partizi-
pative Rolle der Menschen mit Behinderungen bei einzelnen Daten-
sammlungen und ‑analysen.“ 
Maßnahmen: 
„10 Weiterführung der partizipativen NAP‑Expert:innen‑Teams als be-
hindertenpolitisches Beratungs‑ und Austauschgremium der Bundesmi-
nisterien 
11 Weiterführung bestehender partizipativer Strukturen der Länder zur 
Beratung, Abstimmung und zum Austausch in behindertenpolitischen 
Fragen“ 
„22 Partizipative Einbindung junger Menschen in die Entwicklung der  

 
10 https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Seltene-Krankheiten.html [Zugriff am 25.01.2024] 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Seltene-Krankheiten.html
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Name des Strategiepapiers 
bzw. der Gesetze Inhaltlicher Beteiligungsbezug (mit Quellenangabe) 

Österreichischen Jugendstrategie. Einbindung von ,Reality Checksʻ zur 
Reflexion von dazugehörigen Jugendzielen und Maßnahmen“ 
„46 Planung des Krisenlageregisters und partizipativer Krisenpläne unter 
Einbeziehung der Behindertenorganisationen und der Bundesländer“ 
„197 Partizipative Entwicklung von Szenarien für die Inklusion von Schü-
ler:innen mit Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen zur Erreichung 
der Bildungsziele oder Teilbabschlüsse davon im Bereich der Sekundar-
stufe II“ 
„216 Partizipative Entwicklung von Konzepten zur standardisierten Fest-
stellung des Unterstützungsbedarfs bei Jugendlichen unter 25 Jahren 
zur Ermöglichung beruflicher Inklusion“ 
„280 Partizipative und gemeinsame Erarbeitung eines Konzepts von Be-
ratungsangeboten, insbesondere Peer‑Beratung und strukturierter Aus-
bau durch die Länder“ 
„286 Partizipativer Prozess mit den Stakeholdern zur Weiterentwicklung 
des Bundesbehindertenbeirats“ 
„350 Partizipative Erarbeitung von Schwerpunkten für die Forschung 
und Konkretisierung möglicher Studien“ 
„368 Partizipative Erarbeitung von Bildern von Menschen mit Behinde-
rungen in der Werbung gemeinsam mit der zuständigen Sektion der 
Wirtschaftskammer und Kreativen unter Einbindung von Selbstvertre-
ter:innen aller Gruppen von Menschen mit Behinderungen; Durchfüh-
rung einer entsprechenden Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit“ 
Gremien: „Der Bundesbehindertenbeirat berät den Bundesminister für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz in der Ausrich-
tung der Behindertenpolitik und unterstützt den Minister bei der Um-
setzung der Maßnahmen des Nationalen Aktionsplans Behinderung 
(NAP) zur Implementierung der UN‑Behindertenrechtskonvention 
(UN‑BRK) in Österreich.“ (BMSGPK 2022a) 

Nationaler Aktionsplan 
Bewegung 

• Übergreifende Maßnahme: „Die Beteiligung (Partizipation) unter-
schiedlicher Zielgruppen unter den älteren Erwachsenen ist dabei si-
cherzustellen und in der Umsetzung aller formulierten Maßnahmen 
stets zu berücksichtigen“(BMKÖS 2024, S. 90). 

• „Maßnahme 1: Grundprinzipien und Rahmenbedingungen für Bewe-
gungsförderung in allen Institutionen des Gesundheitswesens etab-
lieren; Umsetzungsvorschlag 1.1: Chancengerechte Möglichkeiten für 
Bewegung bieten, unabhängig von Alter, Geschlecht, Einkommen 
und Vermögen, Bildung, Herkunft / Ethnie / kultureller Zugehörig-
keit, sexueller Orientierung oder Gesundheitszustand/Beeinträchti-
gung bzw. nach Möglichkeit partizipativ entsprechende Angebote 
und Programme mit der/den Zielgruppe/n entwickeln“ […] 

• „Maßnahme 4: Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Migrati-
onshintergrund im Zusammenhang mit gesundheitsorientierter  
Bewegung setzen; Umsetzungsvorschlag 4.2: Eine mehrjährige be-
darfsorientierte Strategie samt förderbarer Maßnahmen unter Einbe-
ziehung der Zielgruppen im Sinne der Partizipation entwickeln“ […] 

• „Maßnahme 7: Die Angebote des Vereinssports für die Zielgruppe 
der älteren Erwachsenen mit Hilfe der Sport-Dachverbände ausbauen  
Umsetzungsvorschlag 7.1: Unterschiedliche und spezielle Zielgrup-
pen unter den älteren Erwachsenen identifizieren und bedarfsorien-
tierte (= niederschwellig, gesundheitsfördernd, wohnortnahe, leist-
bar) sowie intergenerative Bewegungs- und Trainingsangebote für 
ältere Erwachsene partizipativ entwickeln“ (BMKÖS 2024) 
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Strategien 

Nationale Strategie zur psychi-
schen Gesundheit11* 

• Empfehlung 8. „Die Einbindung von Betroffenen und Angehörigen in 
Planungs‑ und Entscheidungsprozesse ist zu gewährleisten.“ 
(BMASGK 2018a) 

• Einrichtung des Beirats für psychische Gesundheit (siehe auch  
Gesundheitsziel 9) 

Gesundheitsförderungsstrate-
gie 

„Partizipation der Akteure und Akteurinnen des Settings“ als Qualitäts-
kriterium für die Maßnahmen (= Umsetzungsanforderung); Partizipation 
als inhaltlicher Schwerpunkt für Interventionsfeld Gemeinde/Stadt(‑vier-
tel) (BMSGPK 2023) 

Demenzstrategie „Gut leben 
mit Demenz“12* 

• Handlungsempfehlung 1b „Partizipation/Teilhabe im Lebensumfeld 
sicherstellen“: Dies betrifft Aspekte der Raum‑, Verkehrs‑ und Mobili-
tätsplanung, den barrierearmen öffentlichen Wohnbau, das Etablie-
ren bzw. Unterstützen von demenzsensiblen Einrichtungen und Be-
trieben wie Gemeindeamt, Apotheken etc. (Hinweis: Zielgruppe sind 
auch An‑ und Zugehörige) 

• Handlungsempfehlung 1d „Partizipative Wissenschaft – Forschung 
mit allen umsetzen“ 

• Handlungsempfehlung 3b „Kompetenzstärkung für An- und Zugehö-
rige: Einbindung von beruflichen und politischen Interessenvertre-
tungen und Selbsthilfegruppen bei Entwicklung und Umsetzung von 
flächendeckenden Informations‑ und Schulungsangeboten“ 
(Juraszovich et al. 2015) 
Hinweis: Aktuell befindet sich eine AG der Selbstvertretungen im Auf-
bau (weitere Informationen unter https://www.demenzstrate-
gie.at/de/Plattform/AG-der-Selbstvertretungen.htm).  

Qualitätsstrategie für das  
österreichische Gesundheits-
wesen 

• handlungsleitendes Prinzip: „Im Sinne der Patientenorientierung  
sollen die jeweils betroffenen Menschen im Mittelpunkt der Entschei-
dungen und Handlungen stehen und befähigt werden, sich aktiv zu 
beteiligen.“ 

• operatives Ziel (unter Maßnahme/Thema Patientensicherheitsstrate-
gie): „Weiterentwickeln der bestehenden berufsgruppen- und sekto-
renübergreifenden österreichweiten Patientensicherheitsstrategie, 
aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen und den bereits umge-
setzten Maßnahmen sowie den inhaltlichen Empfehlungen des Pati-
entensicherheitsbeirats“ (BMSGPK 2022b) 

Patientensicherheitsstrategie 
2.0 

• Die Strategie legt Aufgaben der Nationalen Koordinationsstelle fest: 
z. B. Organisation und Leitung des Patientensicherheitsbeirats; Ab-
stimmen patientensicherheitsrelevanter Aktivitäten zwischen 
BMASGK, anderen Bundesministerien, Bundesländern, Sozialversi-
cherungen, gesetzlichen Interessenvertretungen und Berufsverbän-
den, Gesundheitsdiensteanbieterinnen und ‑anbietern, Patientenan-
waltschaften und Patientenvertretungen, Selbsthilfegruppen etc. 
(BMASGK 2018b) 

• Beirat für Patientensicherheit: „Der Beirat für Patientensicherheit 
nach § 8 Bundesministeriengesetz (1986) berät die Bundesministerin 
bzw. den Bundesminister in fachlichen Fragen zur Patientensicher-
heit. Im Beirat sind alle wichtigen Entscheidungsträger:innen vertre-
ten. Auch die Patientenschaft hat im Beirat eine Stimme“. 

Diabetesstrategie13* 

• Einbindung bei Strategieentwicklung v. Selbsthilfevertretungen und 
Patientenanwaltschaft, weitere Empfehlungen adressieren stärker die 
individuelle Behandlungsebene und die Zusammenarbeit/Vernet-
zung mit der Selbsthilfe. (Domittner 2017) 

 
11 https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Nicht-uebertragbare-Krankheiten/Psychische-Gesundheit/Nationale-Strate-

gie-zur-psychischen-Gesundheit.html [Zugriff am 25.01.2024] 
12 https://www.demenzstrategie.at/ [Zugriff am 25.01.2024] 
13 https://www.diabetesstrategie.at/ [Zugriff am 25.01.2024] 

https://www.demenzstrategie.at/de/Plattform/AG-der-Selbstvertretungen.htm
https://www.demenzstrategie.at/de/Plattform/AG-der-Selbstvertretungen.htm
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Nicht-uebertragbare-Krankheiten/Psychische-Gesundheit/Nationale-Strategie-zur-psychischen-Gesundheit.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Nicht-uebertragbare-Krankheiten/Psychische-Gesundheit/Nationale-Strategie-zur-psychischen-Gesundheit.html
https://www.demenzstrategie.at/
https://www.diabetesstrategie.at/
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Kinder‑ und Jugendgesund-
heitsstrategie14 

Partizipation als Grund‑/Leitprinzip, aber in keinem der Themenfelder 
ausdifferenziert dargestellt (Winkler et al. 2017) 

Vorsorgemittel 2024–2028 
Strategievereinbarung zu  
den Themen „Psychosoziale 
Gesundheit mit dem Schwer-
punkt Kinder und Jugendliche“ 
und „(Kommunale) Gesund-
heitsförderung für ältere Men-
schen ab 60 Jahren“15 

Beteiligung als übergreifende Maßnahme in den Schwerpunktthemen: 
„Neben den oben genannten Schwerpunktthemen sollen auch übergrei-
fende Themen im Rahmen der Vorsorgemittel bearbeitet werden: Betei-
ligung und Good-Practice-Maßnahmen in den Bereichen Gesundes Al-
tern und Kinder und Jugendliche. Hinsichtlich Beteiligung soll darüber 
hinaus gemeinsam und unter Einbindung aller relevanten Stakeholder 
eine Strategie entwickelt werden, wie Beteiligung im Gesundheitswesen 
gesteigert werden kann (z. B. Verankerung in anderen Strategien, Klä-
rung erforderlicher Rahmenbedingungen). Die Erfahrungen aus der Ge-
sundheitsförderung, wo Beteiligung seit Jahrzehnten ein wesentliches 
Element darstellt, sollen einbezogen und genutzt werden. Es soll auf  
bestehende nationale und internationale Erfahrungen und Strategiepa-
piere aufgebaut und es sollen bestehende Strukturen genutzt werden. 
Ein Impuls für diese Entwicklung kann von Aktivitäten im Rahmen der 
übergreifenden Maßnahmen dieser Vorsorgemittelstrategie ausge-
hen.“(Fachgruppe Public Health 2023)  

eHealth-Strategie16 

• Prozessuale Leitsätze eHealth-Strategie: „Um die Bürger- und Patien-
tenzentriertheit und Inklusivität der digitalen Lösungen sicherzustel-
len, sind partizipative Ansätze wesentlich (Co-Design, Nutzertests, 
etc.).“ 

• Leitsätze, Ziele und Maßnahmen zum strategischen Ziel S1: „Digita-
len Zugang zum Gesundheitswesen ermöglichen“: „Durch eine Erwei-
terung um Angebote zur Telekonsultation, Chatbots, KI und Online-
Terminvergaben kann ein Mehrwert z. B. im Hinblick auf die Verein-
fachung der Patientenwege oder den Abbau von Zutrittsbarrieren 
geschaffen werden. Bei diesen Weiterentwicklungen sollten sowohl 
GDA als auch Bürger:innen eingebunden werden, um die Nutzer-
freundlichkeit und Akzeptanz zu gewährleisten.“ 

• Leitsätze, Ziele und Maßnahmen zum strategischen Ziel S7: „Innova-
tion zugänglich machen“: „Relevant ist ebenso die Einbindung der  
User:innen, sprich der Patientinnen, Patienten und GDA, bereits bei 
der Entwicklung digitaler Lösungen. Dies könnte bei der Vergabe von 
Förderungen als Mindestanforderung integriert werden. Mitgedacht 
werden sollte zudem die Versorgungszentriertheit der entwickelten 
Lösungen sowie die Lebensumwelt der adressierten Patientinnen und 
Patienten.“  

• „Strategisches Ziel S8: Digitale Kompetenzen stärken: Digitalisie-
rungsprozesse sind dann erfolgreich, wenn jene Menschen, die die 
digitalen Instrumente nutzen können oder sollen, in deren Entwick-
lung eingebunden und mit deren Nutzung vertraut sind. Dies setzt 
neben entsprechend gestalteten Technologieentwicklungsprozessen 
(Nutzerzentrierung, Partizipation) die Sicherstellung adäquater digi-
taler Kompetenzen voraus.“ (BMSGPK 2024a) 

 
14 https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Kinder--und-Jugendgesundheit/Kinder--und-Jugendgesundheitsstrate-

gie.html [Zugriff am 25.01.2024] 
15 https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Gesundheitsfoerderung/Vorsorgemittel/Projekte-im-Zeitraum-2024-2028.html 

[Zugriff am 26.03.2024] 
16 https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/eHealth/eHealth-in-Oesterreich.html [Zugriff am 18.07.2024] 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Kinder--und-Jugendgesundheit/Kinder--und-Jugendgesundheitsstrategie.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Kinder--und-Jugendgesundheit/Kinder--und-Jugendgesundheitsstrategie.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Gesundheitsfoerderung/Vorsorgemittel/Projekte-im-Zeitraum-2024-2028.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/eHealth/eHealth-in-Oesterreich.html
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Gesundheitsziele 

Österreichische Gesundheits-
ziele17* 

• GZ 3: „Gesundheitskompetenz der Bevölkerung stärken; Wirkungsziel 
1: Das Gesundheitswesen unter Einbeziehung der Beteiligten und  
Betroffenen gesundheitskompetenter machen“ (BMGF 2017a) 

• GZ 9: „Im Rahmen der Arbeitsgruppe des Gesundheitsziels 9 ,Psycho-
soziale Gesundheit bei allen Bevölkerungsgruppen fördern  ̒wurde 
die ,Vernetzungsplattform für Betroffenenvertreter:innen von Men-
schen mit psychischen Erkrankungenʻ als eine der ersten Maßnah-
men gewählt. Die Vernetzungsplattform dient der Unterstützung der 
Betroffenenvertreter:innen, um eine chancengerechte Mitarbeit in 
Gremien und Entscheidungsgruppen zu fördern und das Risiko der 
Überforderung einzelner Personen zu reduzieren“. (BMGF 2017b) 

Empfehlungspapiere und strategische Expertenpapiere 

HTA‑Handlungsempfehlungen Empfehlung auf organisatorischer Ebene: „Bürger bzw. Patienten einbin-
den“ (BMSGPK 2020) 

Krebsrahmenprogramm 

Prinzipien und Werte: „[…] die Partizipation von Patientinnen und Pati-
enten an der Forschungsentwicklung zu fördern“ 
Hinweis: Verwendung von Partizipation vor allem als Begrifflichkeit für 
individuelle Beteiligung im Behandlungskontext (i. S. von shared deci-
sion‑making) sowie als Teilnahme in Studien allgemein. Die Strategie  
referenziert immer wieder den Onkologiebeirat, der ein Gremium gemäß 
§ 8 des Bundesministeriengesetzes 1986, BGBl. Nr. 76/1986, in der gelten-
den Fassung, darstellt. Im Onkologiebeirat sitzt eine Person für die Selbst-
hilfegruppe Prostatakrebs18. 

Standards der Öffentlichkeits-
beteiligung 

„[…] Öffentlichkeitsbeteiligung ist besonders dann zu empfehlen, wenn 
breite Personenkreise vom Thema betroffen oder daran interessiert 
sind, das Thema möglicherweise kontroversiell ist, für die Umsetzung 
der Politiken, Pläne, Programme und Rechtsakte die Zusammenarbeit 
mit Betroffenen und Interessierten erforderlich ist oder breiteres Ver-
ständnis, Akzeptanz und ein qualitätsvolles Ergebnis angestrebt werden. 
[…]“ (Bundeskanzleramt/Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft 2009) 

Roadmap „Zukunft Gesund-
heitsförderung“* 
10 Maßnahmenbündel für eine 
gesundheitsfördernde Zukunft 
in Österreich 

Maßnahme „Beteiligung der Bevölkerung“, Beteiligung und Mitgestal-
tung der Bevölkerung als Schlüssel für mehr Gesundheit stärken19 
Empfohlene Maßnahmen:  
„Policy und Vernetzung  
• politisches Commitment zu Partizipation auf Bundes‑ und Landes-

ebene (Aufbau entsprechender Struktur) fördern 
• eine Partizipationsstrategie (Stufenplan), begleitet von einem Gre-

mium, mit Interessengruppen entwickeln  
Ressourcen und Umsetzung 

 
17 https://gesundheitsziele-oesterreich.at/10-ziele/ [Zugriff am 25.01.2024] 
18 https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Nicht-uebertragbare-Krankheiten/Krebs/Onkologiebeirat.html [Zugriff am 

05.02.2024] 
19 https://agenda-gesundheitsfoerderung.at/sites/agenda-gesundheitsfoerderung.at/files/inline-files/Roadmapbfrei.pdf [Zugriff am 

12.02.2024] 

https://gesundheitsziele-oesterreich.at/10-ziele/
https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Nicht-uebertragbare-Krankheiten/Krebs/Onkologiebeirat.html
https://agenda-gesundheitsfoerderung.at/sites/agenda-gesundheitsfoerderung.at/files/inline-files/Roadmapbfrei.pdf
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• zentrale Übersicht über Beteiligungsmöglichkeiten und ‑erfahrungen 
einrichten (Onlineportale zur Abbildung der Bedarfe und Stimmun-
gen der Bürger:innen), Drehscheibe/Anlaufstelle für Stakeholder:in-
nen und Interessierte zu Beteiligungsfragen schaffen (Struktur mit 
Durchblick: öffentlich, niederschwellig, informativ, top‑down/bot-
tom‑up) 

• bundesweite Bürger:innen‑Räte zur Themensetzung im gesamten 
Politikkreislauf, u. a. für Menschen in Gesundheitsberufen und zu  
gesellschaftlich relevanten Fragestellungen, durchführen (z. B. ,Wie 
kommen wir zu einer Well‑Being Society?ʻ) 

• Patient:innen‑Räte im Gesundheitswesen einführen 
• partizipative Forschung und Sensibilisierung von Forscher:innen für 

neue, bedarfsrelevante Fragestellungen (Begleit‑ und Methodenfor-
schung, [Pilot‑]Projekte, Forschungsförderung) fördern 

• inklusive Information zu und Aufklärung über Beteiligungsformate 
und Schulungen für Bürger:innen anbieten 

• Peer‑Schulungen für Multiplikator:innen anbieten, um Erreichbarkeit 
über Settings (z. B. Schule) zu sichern und Kommunikationskanäle 
auszubauen“ (GÖG o.J) 

Der „*“ kennzeichnet Strategiepapiere, an deren Entwicklung bzw. Aktualisierung regelmäßig Patientinnen und 
Patienten bzw. die Bevölkerung beteiligt worden sind.  
Bezüglich Genderschreibweise wurde jeweils die Variante des Originals abgebildet. 

Quelle: GÖG 

Tabelle 11: Übersicht über die inhaltlichen Bezüge zur Patienten- und Bevölkerungsbeteiligung 
in Gesetzen und Strategiedokumenten, differenziert nach Bundesländern 

Name/Titel Gesetz/ 
Strategiepapier Inhalte mit Bezug zu kollektiver Beteiligung 

Burgenland 

Gesetz über die Burgenländi-
sche Gesundheits-, Patientin-
nen-, Patienten- und Behin-
dertenanwaltschaft – Bgld. 
GPB-A-G  

„§ 2 Bgld. GP Aufgaben (1) […] 6. Zusammenarbeit mit sonstigen Einrich-
tungen, deren Tätigkeit sich (auch) auf das Gesundheitswesen (Sozial-
versicherungsträger, Interessenvertretungen, private Krankenversiche-
rungen, etc.) und Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen 
(Behindertenorganisationen, Interessenvertretungen, etc.) bezieht; […] 
Die Landesregierung hat der Burgenländischen Gesundheits-, Patientin-
nen-, Patienten- und Behindertenanwaltschaft vor Entscheidungen in 
grundlegenden gesundheits-, patientinnen-, patienten- und behinder-
tenrelevanten Fragen und insbesondere zu einschlägigen Gesetzes- und 
Verordnungsentwürfen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben“. 
(GPB-A-G 2024) 
„(1) Dem Burgenländischen Monitoringausschuss obliegen 1.die Bera-
tung der Landesregierung im Bereich der Behindertenpolitik im Rahmen 
der Gesetzgebung und Vollziehung des Landes; 2.die Abgabe von Stel-
lungnahmen sowie die Erstattung von Empfehlungen in Belangen, die 
die Rechte von Menschen mit Behinderung wesentlich berühren“. (GPB-
A-G 2024) 

Burgenländisches Gesund-
heitswesengesetz 2017 

„§ 9 Zusammensetzung der Gesundheitsplattform 
(1) Der Gesundheitsplattform gehören folgende Mitglieder an: 
[…] 8. ein von der Burgenländischen Gesundheits-, Patientinnen-, Patien-
ten- und Behindertenanwaltschaft entsandtes Mitglied […] 
Stimmberechtigt sind nur die in Z 1 bis 6 genannten Mitglieder“. 
(Burgenländisches Gesundheitswesengesetz 2017 2024) 
„§ 16 Zusammensetzung des Intramuralen Rates 
(1) Der Intramurale Rat besteht aus acht Mitgliedern. Als solche gehören 
ihm an: […] 5. ein von der Burgenländischen Gesundheits-, Patientin-
nen-, Patienten- und Behindertenanwaltschaft entsandtes Mitglied mit 
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beratender Stimme“ (Burgenländisches Gesundheitswesengesetz 2017 
2024) 

Burgenländisches Krankenan-
staltengesetz 2000  

„(4) Die Ethikkommission hat sich in einem ausgewogenen Verhältnis 
aus Frauen und Männern zusammenzusetzen und mindestens zu beste-
hen aus: […] 6. einer Patientenvertreterin oder einem Patientenvertreter; 
[…] 8. je einer Vertreterin oder einem Vertreter einer repräsentativen Be-
hindertenorganisation sowie einer Seniorenorganisation, letztere sofern  
deren Einrichtung dem Bundes-Seniorengesetz, BGBl. I Nr. 84/1998, ent-
spricht […]“ (Burgenländisches Krankenanstaltengesetz 2000 - Bgld. KAG 
2000 2024) 

Kärnten 

Gesetz über die Patientenan-
waltschaft und die Pflegean-
waltschaft (K-PPAG) 

„Paragraph 7, Befugnisse: die Abgabe von Stellungnahmen in grundle-
genden, die Patienteninteressen betreffenden Fragen, wie insbesondere 
bei der Errichtung oder Auflassung sowie der Verbesserung stationärer 
oder ambulanter Versorgungsstrukturen, für die öffentliche Mittel ein-
gesetzt werden […]“(KPPAG 2014) 

Kärntner Krankenanstalten-
ordnung 1999 – K-KAO 

„(2) Die Ethikkommission hat sich in einem ausgewogenen Verhältnis 
aus Frauen und Männern zusammenzusetzen und mindestens zu beste-
hen aus: […] e) dem Patientenanwalt (LGBl. Nr. 53/1990); f) je einem vom 
Dachverband für Selbsthilfeorganisationen namhaft gemachten Vertre-
ter der organisierten Behinderten und chronisch Kranken; g) einem Ver-
treter der Senioren, welcher einer Seniorenorganisation, deren Einrich-
tung dem Bundes-Seniorengesetz entspricht, anzugehören hat“. (K-KAO 
2024) 

Kärntner Gesundheitsfonds-
gesetz 

„§ 6 (1) Der Gesundheitsplattform gehören die folgenden Personen als 
Mitglieder mit Stimmrecht an: […] 9. ein von der Patientenanwaltschaft 
im Einvernehmen mit der Pflegeanwaltschaft zu entsendender Vertreter. 
(2) Der Gesundheitsplattform gehören die folgenden Personen als Mit-
glieder ohne Stimmrecht an: 3. ein Vertreter des Dachverbandes der 
Selbsthilfe Kärnten“. (K-GFG 2017) 

Niederösterreich 

NÖ Krankenanstaltengesetz 

„§ 19e (4) Absatz 4 Die NÖ Ethikkommission hat sich in einem ausgewo-
genen Verhältnis aus Frauen und Männern zusammenzusetzen und min-
destens zu bestehen aus: […] 9. einem Vertreter der NÖ Patienten- und 
Pflegeanwaltschaft (§ 91), 10. je einem Vertreter einer repräsentativen 
Behindertenorganisation sowie einem Vertreter der Senioren, welcher 
einer Seniorenorganisation, deren Einrichtung dem Bundes-Seniorenge-
setz, BGBl. I Nr. 84/1998 in der Fassung BGBl. I Nr. 52/2009, entspricht, 
anzugehören hat, 11. einem vom Dachverband der NÖ Patienten-Selbst-
hilfegruppe entsendeten Vertreter […]“(NÖ Krankenanstaltengesetz 
2024) 

NÖ Patienten- und Pflegean-
waltschaftsgesetz 

• „§ 2 Aufgaben und Zuständigkeiten […] (3) Aufgaben der NÖ Patien-
ten- und Pflegeanwaltschaft sind weiters [...] 3. die Vertretung von 
Patienten- und Patientinneninteressen in Belangen des Gesundheits-
wesens; 4. Begutachtung von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen 
Rechtsvorschriften sowie Erteilung von Anregungen und Vorschlägen 
im Sinne der Wahrnehmung der Rechte von Patienten bzw. Patientin-
nen und Bewohnern bzw. Bewohnerinnen in den in Abs. 1 genannten 
Einrichtungen, sowie […] 5. die Kooperation und Zusammenarbeit mit 
den anderen unabhängigen Patientenvertretungen und Patienten-
selbsthilfegruppen im Sinne von Art. 29 der Art. 15a B-VG Vereinba-
rung zur Sicherstellung der Patientenrechte (Patientencharta), LGBl. 
0820.“ 

• „§ 10 NÖ Patienten-Entschädigungskommission […] 4. einem Vertre-
ter oder einer Vertreterin des Dachverbandes der NÖ Patienten-
Selbsthilfegruppen“. (NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaftsgesetz) 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1998_84_1/1998_84_1.pdf
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NÖ Gesundheits- und Sozial-
fonds-Gesetz 

• „§ 6 Gesundheitsplattform […] Die Gesundheitsplattform setzt sich 
gemäß § 6 Abs. 1 NÖ Gesundheits- und Sozialfonds-Gesetz 2006 aus 
folgenden Mitgliedern zusammen: [...] 8. 2 Mitglieder, die von der NÖ 
Patienten- und Pflegeanwaltschaft entsendet werden; [...] 14. Mit-
glied, das vom Dachverband der NÖ Selbsthilfegruppen entsendet 
wird.“ 

• „§ 10, NÖ Landesgesundheitskonferenz: […] (2) Mitglieder der NÖ 
Landesgesundheitskonferenz sind neben den in der Gesundheits-
plattform vertretenen Stellen jeweils eine Vertreterin oder ein Vertre-
ter insbesondere folgender wesentlicher Einrichtungen des Gesund-
heitswesens in Niederösterreich: […]10. Dachverband der Selbsthilfe-
gruppen“. (NÖ Gesundheits- und Sozialfonds-Gesetz 2006 2016) 

NÖ Landessanitätsratsgesetz 
(NÖ LSR-G) 

„§ 2 (1) Der Landessanitätsrat besteht aus folgenden ordentlichen  
Mitgliedern: […] 2. dem NÖ Patienten- und Pflegeanwalt oder der NÖ 
Patienten- und Pflegeanwältin […]“. (NÖ LSR-G 2024) 

Forschungs-, Technologie- 
und Innovationsstrategie (FTI-
Strategie) Niederösterreich 

„Partizipation auf verschiedenen Ebenen zu unterstützen und Wissen-
schaft und Forschung für die Gesellschaft zu öffnen“ (Land 
Niederösterreich 2020) 

Oberösterreich 

Oö. Krankenanstaltengesetz 

„§ 18 4) Die Ethikkommission hat sich in einem ausgewogenen Verhält-
nis aus Frauen und Männern zusammenzusetzen und zu bestehen aus: 
[…] einem Mitglied der Patientenvertretung (§ 13); je einem Mitglied ei-
ner repräsentativen Behindertenorganisation sowie einem Mitglied einer 
Seniorenorganisation, deren Einrichtung dem Bundes-Seniorengesetz 
entspricht […]“. (Oö. KAG 1997 2023) 

Oö. Pflegevertretungsgesetz 

„§ 2 Aufgaben der Pflegevertretung […] (2) Die Unterstützung der Be-
wohnerinnen und Bewohner im Sinn des Abs. 1 umfasst insbesondere: 
[…] 4. die Abgabe von Empfehlungen“ (Oö. Pflegevertretungsgesetz 
2024) 

OÖ. Gesundheitsfondsgesetz 
„§ 6 Mitglieder der Gesundheitsplattform: (1) […] 8. ein Mitglied, das von 
der Patientenvertretung gemäß § 12 Oö. KAG 1997 bestellt wird […]“ 
(Oö. Gesundheitsfonds-Gesetz 2013 2023) 

Salzburg 

Salzburger Landesverfassung 
(L-VG 2024) 

„Seit 2016 bekennt sich das Land Salzburg in Art. 5 Abs. 5 L-VG 1999 zu 
den Instrumenten der partizipativen Demokratie und fördert diese. Ein 
wesentliches Instrument hierfür ist der sogenannte Bürgerinnen- und 
Bürgerrat. Der Bürgerratsprozess hat zum Ziel, in schwierigen, komple-
xen Fragen, die das Allgemeinwohl betreffen, gemeinsam getragene  
Lösungen von breiter Akzeptanz zu entwickeln, indem Kompetenz, die 
Betroffenheit und Erfahrung von Bürgerinnen und Bürgern in den politi-
schen Prozess eingebracht werden. Der Bürgerinnen- und Bürgerrat 
setzt sich idealerweise aus einer Gruppe von etwa 12 bis 16 Personen 
zusammen. Die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt 
durch Zufallsziehung, wobei auf eine größtmögliche Diversität zu achten 
ist. […] Ein Bürgerinnen- und Bürgerrat, der Angelegenheiten der Lan-
desgesetzgebung oder der Landesverwaltung berührt, ist abzuhalten, 
wenn dies vom Landtag beauftragt oder von der Landesregierung be-
schlossen wird. […] Der Bürgerinnen- und Bürgerrat trifft keine Entschei-
dungen, sondern spricht Anregungen und Empfehlungen aus, die als 
konstruktive Grundlage für weitere Diskussionen und Erörterungen und 
zur Vorbereitung von Entscheidungen dienen sollen. Das Ergebnis des 
Bürgerinnen- und Bürgerrates wird in einem Bericht zusammengefasst 
und der Landesregierung und dem Landtag übermittelt und im Internet 
veröffentlicht. Konkrete Anregungen des Bürgerrates zur Landesgesetz-
gebung oder zur Landesverwaltung sind von der Landesregierung bzw. 
vom Landtag zu behandeln. […] 2016 wurde auch der Jugendlandtag als 
Möglichkeit der politischen Mitbestimmung junger Menschen in der 
Landesverfassung verankert. Im Rahmen des Jugendlandtages, der ein-
mal jährlich stattfindet, werden politische Anliegen Jugendlicher von 
jungen Menschen erörtert. […] Die erstellten Anträge werden gemein-
sam mit den Landtagsabgeordneten der Landtagsparteien beraten. […] 
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Mitglieder der Salzburger Landesregierung stehen für Fragen zu aktuel-
len Themen zur Verfügung. Die Anträge kommen zur Abstimmung und 
werden dann vom Salzburger Landtag weiterverfolgt. Voraussetzung für 
die Teilnahme: zwischen 16 und 20 Jahre alt, Wohnsitz, Schulbesuch 
oder Arbeitsplatz im Bundesland Salzburg“20. 

Salzburger Krankenanstalten-
gesetz 

• „§ 30 Die Ethikkommission hat sich in einem ausgewogenen Verhält-
nis aus Frauen und Männern zusammenzusetzen und besteht zumin-
dest aus folgenden Mitgliedern: […] 6. dem Salzburger Patientenver-
treter; […] 13. einem Vertreter der Selbsthilfe Salzburg“ (SKAG 2024) 

• „§ 22 (4) Im Rahmen der Aufgabenstellung gemäß Abs. 1 hat die Pati-
entenvertretung insbesondere […] f) zu Gesetz- und Verordnungsent-
würfen Stellung zu nehmen, soweit sie den Aufgabenbereich der Pa-
tientenvertretung betreffen; g) mit Patientenselbsthilfegruppen, die 
Patienteninteressen wahrnehmen, zusammenzuarbeiten“. (SKAG 
2024) 

Salzburger Patientinnen- und 
Patientenentschädigungs- 
Gesetz 

„§ 7 (1) Die Entschädigungskommission besteht aus folgenden Mitglie-
dern: 1. der Patientenvertreterin bzw. dem Patientenvertreter (§ 22 
SKAG) als Vorsitzende(n)“. (Salzburger Patientinnen- und 
Patientenentschädigungs-Gesetz - PEG 2024) 

Salzburger Gesundheitsfonds-
gesetz 

„§ 19 (1) Die Gesundheitsplattform besteht aus folgenden Mitgliedern: 
20 stimmberechtigte Mitglieder, und zwar […] f) ein Mitglied, das von 
der Salzburger Patientenvertretung entsendet wird“. (Salzburger 
Gesundheitsfondsgesetz - SAGES-Gesetz 2016 2024) 

Salzburger Gesundheitsziele  
2. Periode 2021–2025 

„Gesundheitsziel 3: Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung best-
möglich fördern und unterstützen“ – Maßnahme: „Strategie zur Ausbil-
dung von Peers ist entwickelt (z. B. in der Suchtprävention, Bewegungs-
förderung, Konflikt- und Gewaltprävention). Methode: Einbeziehung 
Schule und Jugendarbeit; Partizipativer Dialog“. (Land Salzburg 2021) 

Steiermark 

Stmk. Krankenanstaltengesetz 
2012 – StKAG 

„§ 29 Zusammensetzung und Organisation der Ethikkommission: (1) Der 
Ethikkommission, die sich aus Frauen und Männern in einem ausgewo-
genen Verhältnis zusammenzusetzen hat, gehören mindestens an: […] 6. 
eine Patientenvertreterin/ein Patientenvertreter (Gesetz über die Patien-
tinnen-/Patienten- und Pflegevertretung, LGBl. Nr. 66/2003), […] 
8. eine Vertreterin/ein Vertreter einer repräsentativen Behindertenorga-
nisation sowie eine Vertreterin/ein Vertreter der Seniorinnen/Senioren, 
welche/welcher einer Seniorenorganisation, deren Einrichtung dem Bun-
des-Seniorengesetz entspricht, anzugehören hat […]“. (StKAG 2024) 

Patientinnen-/Patienten- und 
Pflegeombudsschaft 

„§ 2 Aufgaben und Rechte: […] (3) Die Patientinnen-/Patienten- und Pfle-
gevertretung hat mit Vertreterinnen/Vertretern der in Betracht kommen-
den Personengruppen wie z. B. Patientenselbsthilfegruppen oder Senio-
renvereinigungen bzw. Seniorenbeiräten sowie Vertreterinnen/Vertre-
tern der im § 1 Abs. 2 bis 5 genannten Einrichtungen bei Bedarf in der 
jeweils geeigneten Form zusammenzuarbeiten“. 
(Patientinnen/Patienten- und Pflegeombudsschaft 2023) 

Steiermärkisches Gesund-
heitsfondsgesetz 2017 

„§ 14 Zusammensetzung der Gesundheitsplattform: (1) Die Gesundheits-
plattform besteht aus 20 Mitgliedern. Als solche gehören ihr an: […] 8. 
ein Mitglied, das von der Steiermärkischen Patienten- und Pflegeom-
budsschaft entsandt wird“. (Steiermärkisches Gesundheitsfondsgesetz 
2023) 

Landesentwicklungsstrategie 
Steiermark 2030 

„Förderung sozialer Innovation über Partizipation und Beteiligung […] 
Partizipation in vielen Bereichen: Kulturentwicklung, politische Partizipa-
tion von Jugendlichen […] Verstärkte Kooperation der Akteurssysteme, 
die Rollen und Aufgaben bei der Landesentwicklung übernehmen. Dazu 
zählen vor allem Interessenvertretungen, SFG, Non-Profit-Organisatio-
nen, NGOs und BürgerInneninitiativen.“ (Land Steiermark 2022) 

 
20 https://www.salzburg.gv.at/pol/landtag/verfassung/direkte-beteiligung [Zugriff am 23.10.2024] 

https://www.salzburg.gv.at/pol/landtag/verfassung/direkte-beteiligung
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Digitales Gesundheitswesen 
eHealth Strategie 

„Die Hebung der Akzeptanz von eHealth-Anwendungen für eine chan-
cengleiche und noch bessere Gesundheitsversorgung der SteirerInnen 
sowie die gezielte Einbindung der PatientInnen und den Gesundheits- 
und Sozialdienstanbietern sind Voraussetzungen für eine optimale Ge-
sundheitsversorgung inklusive präventiver Maßnahmen.“ 
(Gesundheitsfonds Steiermark o.J.) 

Gesundheitsziele Steiermark21 

Ziel: „Durch sozialen Zusammenhalt die Gesundheit stärken“: „[…] Ein 
wertschätzender Umgang mit Vielfalt, ein gestärktes Verantwortungsbe-
wusstsein für die Gesellschaft und verbesserte Mitgestaltungsmöglich-
keiten erhöhen das Gemeinschaftsgefühl und fördern so Gesundheit 
und Wohlbefinden der Menschen. Für die Pflege von sozialen Beziehun-
gen, für zivilgesellschaftliches Engagement und die Teilhabe an demo-
kratischen, gemeinschaftlichen Prozessen braucht es nicht nur Zeit von 
engagierten Personen, sondern auch Strukturen und Rahmenbedingun-
gen, die den sozialen Zusammenhalt unterstützen“. 
Ziel: „Das Gesundheits- und Pflegewesen zukunftsfähig und gesund-
heitsförderlich gestalten“: „[…] Das Gesundheits- und Pflegewesen orien-
tiert sich ganzheitlich an den Bedürfnissen vielfältiger Zielgruppen, wie 
Kinder und Jugendliche, ältere Menschen, Frauen, Männer oder Men-
schen mit Behinderungen. Die Selbsthilfe und Betroffenenvertretungen 
sollen als integraler Bestandteil des Gesundheits- und Pflegewesens ver-
standen werden“(Gesundheitsfonds Steiermark 2024) 

Tirol 

Gesetz über die Tiroler Patien-
tenvertretung 

• „§ 2 Aufgaben: (1) Die Tiroler Patientenvertretung hat für die im § 1 
Abs. 1 genannten Personen folgende Aufgaben wahrzunehmen: […] f) 
Abgabe von Stellungnahmen in grundlegenden allgemeinen patien-
tenrelevanten Fragen. (3) Der Tiroler Patientenvertretung ist bei der 
Durchführung von Begutachtungsverfahren zu Gesetz- und Verord-
nungsentwürfen des Landes, bei grundlegenden Planungsvorhaben 
des Landes und vor der Errichtung neuer stationärer und ambulanter 
Versorgungsstrukturen, für die öffentliche Mittel eingesetzt werden, 
Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme nach Abs. 1 lit. f zu  
geben.“ 

• „§ 3 Mitwirkung, Zusammenarbeit: […] (2) Die Tiroler Patientenvertre-
tung hat mit Patientenselbsthilfegruppen sowie sonstigen in Betracht 
kommenden Personengruppen, die Interessen der Personen nach § 1 
Abs. 1 wahrnehmen, die Zusammenarbeit zu suchen“. 
(Patientenvertretung 2024) 

Krankenanstaltengesetz – Tir 
KAG 

„§ 12a Ethikkommission: […] 7) Die Ethikkommission hat sich in einem 
ausgewogenen Verhältnis aus Frauen und Männern zusammenzusetzen. 
Sie hat mindestens zu bestehen aus: […] g) einem Bediensteten der Tiro-
ler Patientenvertretung, h) einem Vertreter einer repräsentativen Behin-
dertenorganisation, i) einem Vertreter der Senioren, welcher einer Senio-
renorganisation, deren Einrichtung dem Bundes-Seniorengesetz ent-
spricht, anzugehören hat, j) einem Vertreter der organisierten chronisch 
Kranken […]“ (Tir KAG 2024) 

Tiroler Gesundheitsfondsge-
setz 

„§ 10 Gesundheitsplattform: (1) Die Gesundheitsplattform besteht aus 18 
Mitgliedern. Ihr gehören an: […] g) ein Mitglied auf Vorschlag des Leiters 
der Tiroler Patientenvertretung […]“ (TGFG 2024) 

  

 
21 https://gesundheitsfonds-steiermark.at/gesundheitsziele-steiermark/ [Zugriff am 25.11.2024] 

https://gesundheitsfonds-steiermark.at/gesundheitsziele-steiermark/
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Vorarlberg 

Vorarlberger Landesverfas-
sung  

„I. Allgemeine Bestimmungen Artikel 1*) Staatsform, Staatshoheit: […] (4) 
Das Land bekennt sich zur direkten Demokratie in Form von Volksbegeh-
ren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen und fördert auch andere 
Formen der partizipativen Demokratie. […] 
Artikel 7*) Ziele und Grundsätze des staatlichen Handelns (1) Das Land 
hat die Aufgabe, die freie Entfaltung der Persönlichkeit des Einzelnen so-
wie die Gestaltung des Gemeinschaftslebens nach den Grundsätzen der 
Subsidiarität und der Solidarität aller gesellschaftlichen Gruppen zu si-
chern. Selbstverwaltung, Selbsthilfe und ehrenamtliche Tätigkeiten der 
Landesbürger sind zu fördern.“ (Vorarlberg 2024) 

Vorarlberger Spitalgesetz 

5. Unterabschnitt*) Ethikkommission und Patientenanwaltschaft 
• „§ 12*) Ethikkommission (1) […] Dem Kuratorium der Ethikkommission 

gehören als stimmberechtigte Mitglieder an: […] f) der Patientenan-
walt oder die Patientenanwältin; g) eine Person, die die Interessen von 
Menschen mit Behinderung vertritt; h) eine Person, die die Interessen 
der Senioren vertritt und einer Seniorenorganisation angehört, deren 
Einrichtung dem Bundes-Seniorengesetz entspricht […]“ 

• „§ 14 Patientenanwaltschaft: Die Rechtsträger der Krankenanstalten 
müssen vor Entscheidungen, die grundlegende allgemeine Interessen 
der Patienten und Patientinnen berühren, der Patientenanwaltschaft 
Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Dies gilt insbesondere vor Ent-
scheidungen über die Errichtung neuer, die Einschränkung oder Auf-
lassung bestehender stationärer und ambulanter Versorgungsstruktu-
ren, für die öffentliche Mittel eingesetzt werden“. (Spitalgesetz 2024) 

Landgesundheitsfondsgesetz 
„§ 10*) Mitglieder der Gesundheitsplattform […] (2) Der Gesundheitsplatt-
form gehören an: […] h) der Patientenanwalt oder die Patientenanwältin 
[…]“. (Landesgesundheitsfondsgesetz 2023) 

Impulse für eine Beteili-
gungsstrategie 

„Seit 2013 stärkt Vorarlberg Elemente einer partizipativen Demokratie 
und ermöglicht damit den Bürgerinnen und Bürgern mehr Mitsprache-
recht […] Die Strategie richtet sich an Politik und Verwaltung auf Kommu-
nal- und Landesebene sowie an Planungs-, Kommunikations- und Pro-
zessbegleitungsbüros im Bereich Beteiligung. Die Herausforderungen, die 
durch verschiedene Beteiligungsformate mit Stakeholdern erarbeitet 
wurden, betreffen unter anderem die Vielfalt an Teilnehmenden, die Ein-
bindung von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, Ver-
waltungseinheiten, die Kurzlebigkeit von Bürgerbeteiligungsprozessen 
sowie den Umgang mit Ergebnissen“. (Landesregierung 2023). 

eHealth Strategie 2024–2028 

„Neben dem Informationsaustausch auf Basis von ELGA-Dokumenten be-
steht jedoch der Bedarf an einem erweiterten digitalen Austausch zwi-
schen allen Beteiligten im Gesundheitswesen, der neben einer GDA-zu-
GDA-Kommunikation auch eine Einbindung von PatientInnen erlaubt.“ 
(Amt der Vorarlberger Landesregierung 2024b) 

Vorarlberger Gesundheitsför-
derungs- und Präventions-
strategie 2024–2030 

• „Die Gestaltung der Wohnumgebung wird bereichert durch Einbezie-
hung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen (Partizipation) […]“ 

• Psychische Gesundheit: „Die Einbindung von Betroffenen und Ange-
hörigen in Planungs- und Entscheidungsprozesse ist zu gewährleis-
ten.“ 

• Ad Werte und Prinzipien der Strategie: […] „Wesentliche Säulen dafür 
sind Partizipation und Selbsthilfe.“ (Amt der Vorarlberger 
Landesregierung 2024c) 

Leitbild. Gemeinsam Zukunft 
gestalten. Vorarlberger Leit-
bild zur Inklusion  

„Die Abteilung Soziales und Integration, Fachbereich Chancengleichheit, 
wird mit der Erstellung eines Beirats Chancengleichheit beauftragt. Ziel ist 
es, ein Gremium zu schaffen, das die Interessen der betroffenen Ak-
teur:innen im Feld der Inklusion von Menschen mit Behinderung gut ver-
tritt und in regelmäßigen Abständen die Abteilung Soziales und Integra-
tion, Fachbereich Chancengleichheit, unterstützt und berät. Um auch 
Menschen mit schweren Behinderungen eine Stimme zu geben, sind ne-
ben Selbstvertreter:innen auch Erwachsenenvertreter:innen im Beirat“. 
(Amt der Vorarlberger Landesregierung o.J.) 
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Wien 
Gesetz über die Wiener 
Pflege-, Patientinnen- und  
Patientenanwaltschaft 

„§ 3 Prüfbefugnisse: […]  (2) Wird die Wiener Pflege-, Patientinnen- und 
Patientenanwaltschaft mit einer Angelegenheit des Gesundheitswesens 
und Pflegebereichs in Wien im Rahmen der Bundesverwaltung befasst 
(insbesondere frei praktizierende Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen 
und Zahnärzte, Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, Apotheken, 
Dentistinnen und Dentisten, Psychologinnen und Psychologen, Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten), sind die betroffenen Personen 
beziehungsweise Einrichtungen einzuladen, zum konkreten Vorbringen 
Stellung zu nehmen.“ (Wiener Pflege- Patientinnen - und 
Patientenanwaltschaft 2024)  

Wiener Krankenanstaltenge-
setz 

„§ 15b Ethikkommission: Die Ethikkommission hat mindestens zu beste-
hen aus: […] 7. einer Patientenvertreterin oder einem Patientenvertreter 
und einer Vertreterin oder einem Vertreter der Wiener Pflege-, Patien-
tinnen- und Patientenanwaltschaft, 8. einer von der Personalvertretung 
zu bestellenden Person, 9. einer oder einem von der Interessenvertre-
tung der Menschen mit Behinderung (§ 38 Chancengleichheitsgesetz 
Wien – CGW, LGBl. für Wien Nr. 45/2010) gewählten Vertreterin oder 
Vertreter sowie einer Vertreterin oder einem Vertreter der Seniorinnen 
und Senioren, welche oder welcher einer Seniorenorganisation, deren 
Einrichtung dem Bundes-Seniorengesetz entspricht, anzugehören hat 
[…]“ (Wiener Krankenanstaltengesetz 2024) 

Wiener Gesundheitsfondsge-
setz 

„Wiener Gesundheitsplattform § 5 (1) Die Wiener Gesundheitsplattform 
besteht aus 32 Mitgliedern: […] 9. die gemäß § 4 des Gesetzes über die 
Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft, LGBl. für Wien 
Nr. 59/2006 in der Fassung LGBl. für Wien Nr. 18/2011, bestellte Person 
[…]“ (Wiener Gesundheitsfondsgesetz) 

Wiener Gesundheitsziele 2025 „Ziel 8: Lebensraum Stadt weiter attraktivieren, Umweltbelastungen  
gering halten und Bewegung fördern: Bei Planung und Gestaltung des 
Wohnumfelds zielgruppenorientiert und partizipativ vorgehen. 
Ziel 9: Integriertes Gesundheitsmonitoring aufbauen: Verschiedene 
Blickrichtungen wie Verhaltensebene, Verhältnisebene, Bedürfnisse der 
Gesellschaft sowie die Sichtweise der einzelnen Individuen können mit-
einbezogen werden.“ (Gesundheitsziele Wien 2025 2015) 

Strategie WIEN 2030 – Wirt-
schaft & Innovation 

„Ziel 2.2: Wien positioniert sich global im Wettbewerb der Gesundheits- 
und Pflegeinnovationen. Diese werden unter Einbeziehung der BürgerIn-
nen entwickelt und umgesetzt“. (Stadt Wien 2024) 

Wiener eHealth-Strategie – 
Gesundheitsplanung 

„Der EHDS soll primär ein System von Leistungserbringern im Gesund-
heitswesen für Leistungserbringer im Gesundheitswesen sein. Sekundär 
ist die Einbindung der Patient*innen und die Forschung zu gewährleis-
ten.“ (Stadt Wien 2022) 

Quelle und Darstellung: GÖG 
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